
PO
ST

AK
TU

EL
L 

– 
Al

le
 H

au
sh

al
te Amtsblatt  

der Verwaltungsgemeinschaft

Gramme-Vippach
Jahrgang 07	 Donnerstag, den 28. Mai 2026� Nummer 6/2026



Verwaltungsgemeinschaft „Gramme-Vippach“	 - 2 -� Nr. 6/2026

Sprech- und Öffnungszeiten sowie Ansprechpartner/innen

Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach mit Sitz in Schloßvippach

Standort Schloßvippach (S):
Erfurter Straße 6
99195 Schloßvippach
Telefon: 036371 540-0
Telefax: 036371 54029
E-Mail: poststelle@gramme-vippach.de
Internet: www.gramme-vippach.de
Sprechzeiten
Montag und Freitag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
Mittwoch: - geschlossen -
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Standort Großrudestedt (G):
Bahnhofstraße 16
99195 Großrudestedt
Telefon: 036371 540-0
Telefax: 036371 54029
E-Mail: poststelle@gramme-vippach.de
Sprechzeiten
Montag und Freitag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
(nur Einwohnermeldeamt)

Mittwoch: - geschlossen -
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Terminvergabe Einwohnermeldeamt: Frau Hanke / Frau Tiffert

Ansprechpartner und Kontaktmöglichkeiten:

Name Funktion Telefon E-Mail
Herr Andreas Noth (S) Gemeinschaftsvorsitzender 036371 540-0 vorsitzender@gramme-vippach.de

Amt für Hauptverwaltung
Frau Bianka Hellmann (S) Sachbearbeiterin Hauptverwaltung, 

Vorzimmer des Gemeinschaftsvorsitzenden, 
Sitzungsdienst, Amtsblatt

036371 540-0 hauptverwaltung@gramme-vippach.de
poststelle@gramme-vippach.de
amtsblatt@gramme-vippach.de

Frau Katharina Gräfe (S) Sachbearbeiterin Hauptverwaltung, Kindertagesstätten, 
Personal

036371 540-0 hauptverwaltung@gramme-vippach.de
kita@gramme-vippach.de
personal@gramme-vippach.de

Frau Denise Standhardt (S) Sachbearbeiterin, Hauptverwaltung 
Vorzimmer des Gemeinschaftsvorsitzenden, 
Sitzungsdienst, Amtsblatt

036371 540-0 hauptverwaltung@gramme-vippach.de
poststelle@gramme-vippach.de
amtsblatt@gramme-vippach.de

Frau Luna Schmock (S) Auszubildende 036371 540-0 personal@gramme-vippach.de
Amt für Finanzverwaltung

Frau Ivonne Schmidt (G) Amtsleiterin 036371 540-0 finanzverwaltung@gramme-vippach.de
Frau Nicole Schmidt (G) Sachbearbeiterin Kämmerei,

Datenschutzbeauftragte
036371 540-0 finanzverwaltung@gramme-vippach.de

datenschutz@gramme-vippach.de
Frau Nicole Müller (G) Sachbearbeiterin Kämmerei 036371 540-0 finanzverwaltung@gramme-vippach.de
Frau Anja Dannehl (G) Kassenverwalterin 036371 540-0 kasse@gramme-vippach.de
Frau Melanie Wodarz (G) stellv. Kassenverwalterin

Sachbearbeiterin Kasse
036371 540-0 kasse@gramme-vippach.de

Frau Astrid Blechschmidt (G) Sachbearbeiterin Kasse 036371 540-0 kasse@gramme-vippach.de
Frau Nancy Weinhold (G) Sachbearbeiterin Steuern/Abgaben, 036371 540-0 steuern@gramme-vippach.de

Amt für Bürgerangelegenheiten
Frau Lisa Voigt (S) Amtsleiterin 036371 540-0 buergerangelegenheiten@gramme-vippach.de
Frau Beate Hanke (G) Sachbearbeiterin

Einwohnermeldeangelegenheiten
036371 540-0 ewo@gramme-vippach.de

standesamt@gramme-vippach.de
Frau Anja Tiffert (G) Sachbearbeiterin Einwohnermeldeangelegenheiten 036371 540-0 ewo@gramme-vippach.de
Frau Martina Scholz (S) Sachbearbeiterin Kindertagesstätten,

Personal, Leiterin Standesamtsbezirk
Gramme-Vippach

036371 540-0 hauptverwaltung@gramme-vippach.de
standesamt@gramme-vippach.de
personal@gramme-vippach.de

Frau Sharon Obenaus (S) Sachbearbeiterin allgemeine
Ordnungsangelegenheiten

036371 540-0 buergerangelegenheiten@gramme-vippach.de

Frau Isabel Förstel (S) Sachbearbeiterin allgemeine
Ordnungsangelegenheiten

036371 540-0 buergerangelegenheiten@gramme-vippach.de

Amt für Bau
Herr Karsten Rudolph (S) Amtsleiter 036371 540-0 bauamt@gramme-vippach.de
Frau Christina
Börner-Naumburger (S)

Sachbearbeiterin Bauamt 036371 540-0 bauamt@gramme-vippach.de

Frau Mandy Wipprecht (S) Sachbearbeiterin Bauamt / Friedhofsverwaltung 036371 540-0 bauamt@gramme-vippach.de
friedhof@gramme-vippach.de
vergabe@gramme-vippach.de

Frau Sindy Pfleger (S) Sachbearbeiterin Bauamt 036371 540-0 bauamt@gramme-vippach.de
Frau Stephanie Keilholz (S) Projektleiterin Kommunale Wärmeplanung

Sachbearbeiterin Bauamt; Fördermittel/Vergabe
036371 540-0 bauamt@gramme-vippach.de

vergabe@gramme-vippach.de
kwp@gramme-vippach.de

Frau Bettina Rothe Kommunale Wärmeplanung,Sachbearbeiterin
kfm./techn. GeschäftsbesorgungWasser/Abwasser

036371 540-0 kwp@gramme-vippach.de
zweckverband@gramme-vippach.de

Frau Jenny Röhr (S) Sachbearbeiterin
kfm./techn. Geschäftsbesorgung
Wasser/Abwasser

036371 540-0 zweckverband@gramme-vippach.de

Frau Amely Quaas Sachbearbeiterin
kfm./techn. Geschäftsbesorgung
Wasser/Abwasser

036371 540-0 zweckverband@gramme-vippach.de
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Sprechzeiten der Bürgermeister und Öffnungszeiten der Gemeindebibliotheken

Gemeinde Alperstedt
Neuer Anger 2
Herr Bürgermeister Torsten Richardt

Dienstag 17:00 bis 18:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Telefon: 036204 50039
Fax: 036204 52615

Gemeinde Eckstedt
Ollendorfer Weg 2
Frau Bürgermeisterin Sabine Schnabel
Achtung: geänderte Email Adresse

Montag 18:00 bis 19:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Telefon: 036371 52220
Fax: 036371 555973
E-Mail: eckstedt@gramme-vippach.de
Internet: www.eckstedt.de

Gemeindebibliothek Eckstedt
Ollendorfer Weg 2, 99195 Eckstedt (Gemeindezentrum)
Öffnungszeiten:

Montag 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Gemeinde Großmölsen
Hauptstraße 3
Herr Bürgermeister Tobias Ballin

Dienstag 17:00 bis 18:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Telefon/Fax: 036203 90817
E-Mail: gemeindegrossmoelsen@web.de

Gemeinde Großrudestedt
Karl-Marx-Platz 3 (im „Deutschen Haus“)
Herr Bürgermeister Andreas Müller

Dienstag 16:00 bis 18.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Telefon: 036204 72783
Fax: 036204 72785
E-Mail: info@grossrudestedt.com
Internet: www.grossrudestedt.com

Gemeindebibliothek Großrudestedt
Öffnungszeit:

Mittwoch: 14:00 bis 17:00 Uhr

Gemeinde Kleinmölsen
Kirchplatz 22
Herr Bürgermeister Axel Zur

Dienstag 17:00 bis 18:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Telefon/Fax: 036203 90840
E-Mail: bgm.axel.zur@gramme-vippach.de

Gemeinde Markvippach
Hauptstraße 75
Frau Bürgermeisterin Jeannine Zeuner

jede ungerade Wo-
che Donnerstag

�
18:00 bis 19:00 Uhr

Telefon/Fax: 036371 50083
E-Mail: gemeinde@markvippach.net
Internet: www.markvippach.net

Gemeinde Nöda
Krautgasse 91
Herr Bürgermeister Stefan Berth

Dienstag 16:00 bis 18:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag 16:30 bis 18:00 Uhr

oder nach Vereinbarung
Telefon: 036204 70265
Fax: 036204 71764
E-Mail: info@noeda.de
Internet: www.noeda.de

Gemeindebibliothek (Bürgerhaus)

Donnerstag 17:00 bis 18:00 Uhr

Gemeinde Ollendorf
Angergasse 105
Herr Bürgermeister Volker Reifarth

Montag 17:00 bis 18:00 Uhr
Telefon/Fax: 036203 90832
E-Mail: ollendorf@gramme-vippach.de

Gemeinde Schloßvippach
Erfurter Straße 11
Herr Bürgermeister Uwe Köhler

Donnerstag 17:00 bis 18:00 Uhr
Telefon/Fax 036371 558833
E-Mail: u.koehler@schlossvippach.de
Internet: www.schlossvippach.de

Öffnungszeiten der öffentlichen Büchertauschregale
Erfurter Straße 11, 99195 Schloßvippach
Sieben Tage pro Woche während der gesamten Öffnungszeit des Rat-
hausgebäudes (entsprechend der Gaststätte)

Gemeinde Sprötau
Straße des Friedens 14
Frau Bürgermeisterin Sabine Redam

Mittwoch 19:00 bis 20:00 Uhr
Telefon: 036371 52390
Fax: 036371 55066
E-Mail: poststelle@gramme-vippach.de
Internet: www.gemeinde-sproetau.de

Öffnungszeiten Bücherstube:
Jeden Montag jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr

Gemeinde Udestedt
Wilhelm-Pieck-Straße 28
Herr Bürgermeister Manfred Bode

Dienstag 15:30 bis 18:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag 16:00 bis 18:00 Uhr

oder nach Vereinbarung
Telefon: 036203 50222
Fax: 036203 51222
E-Mail: gemeindeudestedt@gmail.com

Gemeinde Vogelsberg
Neue Straße 3
Herr Bürgermeister Christopher Harsch

Montag 17:00 bis 18:30 Uhr
Telefon: 036372 90340
Fax: 036372 97558
E-Mail: post@vogelsberg-thueringen.de
Internet: www.vogelsberg-thueringen.de
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Wasser und Abwasser

- Havarienummer Wasser der ThüWa ThüringenWasser GmbH, Er-
furt: 0361 564-1818

- Havarienummer der Betriebsgesellschaft
Wasser und Abwasser mbH Sömmerda
• Trinkwasser: 0800 0725 175
• Abwasser: 0800 3634 800

- Abwasserzweckverband Gramme-Vippach
Rufnummer im Havariefall
Klärsysteme Westberg-System GmbH: 0170 5328215

- Zweckverband Wasserversorgung Gramme-Aue (für die Ge-
meinden Großmölsen, Kleinmölsen, Ollendorf und Udestedt)
Rufnummer im Havariefall
Rufbereitschaft: Tiefbau- und Umweltservice GmbH „Unstrut-
Lossa“, Bahnhofstraße 49, 99625 Kölleda
(Herr Heine) 0162 9951204
(Herr Stark) 0173 6779422
Wir weisen darauf hin, dass die Kosten für die Inanspruchnahme 
der Rufbereitschaft bei selbstverschuldeten Havarien (z. B. zer-
frorener Wasserzähler) der Grundstückseigentümer trägt. Bitte 
informieren Sie sich im Vorfeld über die Kosten.

- Fäkalschlammentsorgung (für die Gemeinden Großmölsen, 
Kleinmölsen, Ollendorf, Nöda und die Mitgliedsgemeinden des 
AZV Gramme-Vippach: Alperstedt, Großrudestedt mit den Orts-
teilen Kleinrudestedt, Kranichborn und Schwansee, Udestedt)
Rufbereitschaft: SWE Stadtwirtschaft GmbH, Magdeburger Allee 
34, 99086 Erfurt: 0361 5643456

Finanzamt Erfurt
August-Röbling-Straße 10
99091 Erfurt

Zentrale: 0361 57 3615-000
Telefonauskunft: 0361 57 3615-900
Grundsteuer-Hotline: 0361 57 3615-780
Fax: 0361 57 3615-800

poststelle@finanzamt-erfurt.thueringen.de

Servicestelle des Finanzamtes Erfurt geschlossen
Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge der Bediensteten und mit Rück-
sicht auf die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sind die 
Servicestellen des Finanzamtes Erfurt ab sofort bis auf weiteres ge-
schlossen. Sie erreichen Ihr Finanzamt jedoch telefonisch. Ihre Fragen 
und Anliegen werden weiter wie gewohnt bearbeitet.

Zentrale: 0361 57 3615-000
Hinweise zur telefonischen Erreichbarkeit: https://finanzamt.thueringen.
de/standort/finanzamt-erfurt/ansprechpartner/
Wir bitten um Verständnis!

Nächster Redaktionsschluss
für das Amtsblatt-Ausgabe 07/2026 ist der 19. Juni 2026.
Erscheinungstag für das Amtsblatt ist

Donnerstag, den 02. Juli 2026
Die Beiträge sind als Word-Dokumente und Fotos als JPG-
Datei, und nicht eingefasst im Word-Dokument, rechtzeitig 
bis zu den o.g. Redaktionsschluss der jeweiligen Ausgabe an 
amtsblatt@gramme-vippach.de zu mailen.

Termine des Redaktionsschlusses sowie 
Erscheinungstermine des Amtsblattes 
der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-
Vippach für das Jahr 2026
Nachstehend werden die Termine des Redaktionsschlusses sowie die 
Erscheinungstermine des Amtsblattes der Verwaltungsgemeinschaft 
Gramme-Vippach zur Kenntnisnahme und Beachtung bekannt gegeben.

Ausgabe Erscheinungsdatum Redaktionsschluss
07/2026 02.07.2026 19.06.2026
08/2026 30.07.2026 16.07.2026
09/2026 27.08.2026 14.08.2026
10/2026 01.10.2026 18.09.2026
11/2026 29.10.2026 16.10.2026
12/2026 26.11.2026 13.11.2026

Bankverbindungen der Gemeinden und der 
Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach

Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach
IBAN: DE35 8205 1000 0130 0236 39
Gemeinde Alperstedt
IBAN: DE63 8205 1000 0130 0236 20
Gemeinde Eckstedt
IBAN: DE20 8205 1000 0130 0379 74
Gemeinde Großmölsen
IBAN: DE09 8205 1000 0130 0968 57
Gemeinde Großrudestedt
IBAN: DE66 8205 1000 0130 0492 71
Gemeinde Kleinmölsen
IBAN: DE47 8205 1000 0130 0400 10
Gemeinde Markvippach
IBAN: DE54 8205 1000 0130 0607 39
Gemeinde Nöda
IBAN: DE63 8205 1000 0130 0951 09
Gemeinde Ollendorf
IBAN: DE41 8205 1000 0130 1185 91
Gemeinde Schloßvippach / BgA Wasserversorgung:
IBAN: DE88 8205 1000 0130 0492 63
Gemeinde Sprötau
IBAN: DE53 8205 1000 0140 0440 94
Gemeinde Udestedt
IBAN: DE74 8205 1000 0130 0742 50
Gemeinde Vogelsberg
IBAN: DE66 8205 1000 0140 0442 48
AZV
IBAN: DE 64 8205 1000 0130 0948 97
ZV Wasserversorgung
IBAN: DE 94 8205 1000 0163 0519 50

Kreditinstitut Sparkasse Mittelthüringen
BIC: HELADEF1WEM

AZV Scherkondetal
IBAN: DE64 8206 4038 0002 2420 87
BIC: GENODEF1MU2
Kreditinstitut: VR Bank in Thüringen eG

Wichtige Rufnummern

Polizei, Feuerwehr und Rettungs- und Gefahrendienste
Polizei-Notruf �����������������������������������������������������������������������������  Tel.: 110
Polizeiinspektion Sömmerda ���������������������������������Tel.: 0361 574325100
Kontaktbereichsbeamte

- für die Mitgliedsgemeinden Eckstedt, Markvippach,
Schloßvippach, Sprötau und Vogelsberg
Frau Schulz �������������������������������������������������������Tel.: 036371 52957
Erfurter Straße 11 (Ratskeller, 1. Etage), Schloßvippach
Sprechzeiten: Donnerstag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

- für die Mitgliedsgemeinden Alperstedt, Großmölsen,
Großrudestedt, Kleinmölsen, Nöda, Ollendorf, Udestedt
Herr Pergelt�������������������������������������������������������� Tel.: 036204 71207
Bahnhofstr. 16, Großrudestedt
Sprechzeiten: Dienstag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Notruf������������������������������������������������������������������������������������������  Tel.: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst ����������������������������������������������Tel.: 116 117
Gift-Notruf Erfurt ��������������������������������������������������������� Tel.: 0361 730730

Energie
- Havarienummer der TEN Thüringer Energienetze GmbH:

• Störungsnummer für Strom: 0800 6861166 (24h)
• Störungsnummer für Erdgas: 0800 6661177

- Service-Hotline der TEAG Thüringer Energie AG:
Kundenservice: 03641 817 1111
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2. Bildqualität
In der Vergangenheit wurden uns wiederholt Bilder in sehr schlech-
ter Qualität (z. B. unscharf, stark verpixelt, zu dunkel) übermittelt.
Bitte achten Sie daher unbedingt auf folgende Punkte:
•	 ausreichend hohe Auflösung (keine Fotos von ausgedruckten 

Bildern oder Screenshots),
•	 gute Belichtung, erkennbares Hauptmotiv,
•	 keine starken Verwacklungen oder Unschärfen.
Wenn die Bildqualität nicht den Mindestanforderungen ent-
spricht, behalten wir uns vor, die Bilder nicht zu veröffentlichen.
3. Verwendung von Bildern mit Kindern
Werden auf den eingereichten Fotos Kinder abgebildet, ist zwin-
gend das Einverständnis der Erziehungsberechtigten einzuho-
len.
•	 Die Verantwortung für das Vorliegen und die Rechtmäßigkeit 

dieser Einwilligung liegt ausschließlich bei der einreichenden 
Person bzw. dem Verein/der Institution.

•	 Die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach holt keine 
Einverständniserklärungen selbst ein und übernimmt hier-
für keine Haftung.

Wir empfehlen, sich die Einwilligung der Eltern schriftlich geben zu 
lassen und diese zu den eigenen Unterlagen zu nehmen.
4. Keine Collagen
Die Erstellung und Verwendung von Collagen (mehrere Bilder in 
einer Datei zusammengefügt, z. B. mit Rahmen oder Effekten) ist 
nicht gestattet. Bitte senden Sie uns ausschließlich einzelne, un-
bearbeitete Fotos.

Wir bitten um Verständnis für diese Regelungen. Sie dienen der 
Rechtssicherheit aller Beteiligten sowie einem ansprechenden und 
einheitlichen Erscheinungsbild unseres Amtsblattes.
Für Rückfragen steht Ihnen die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-
Vippach gern zur Verfügung.

Öffentliche Bekanntmachung

der 21. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach

- öffentlich/nicht öffentlich -

Datum: 23. Juni 2026
Uhrzeit: 19:00Uhr
Ort: 99195 Großrudestedt, Karl-Marx-Platz 3 - Deutsches 

Haus

Vorläufige Tagesordnung
- öffentlicher Teil -

TOP 1: Sitzungseröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2: Beschlussfassung über die Tagesordnung
TOP 3: Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die

20. Sitzung der VG Versammlung vom 12. März 2026
TOP 4: Vorstellung der Bestands- und Potenzialanalyse im Rahmen 

der Kommunalen Wärmeplanung der Verwaltungsgemein-
schaft Gramme -Vippach durch das beauftragte Planungs-
büro EnergieWerkStadt eG

TOP 5: Beratung und Beschlussfassung über die öffentliche Ausle-
gung der Bestands- und Potenzialanalyse der kommunalen 
Wärmeplanung der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-
Vippach

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss einer 
Vergütungsvereinbarung im Rahmen eines anwaltlichen Be-
ratungsvertrags

TOP 7: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Liefe-
rung und Montage der Akustikdämmung Büro VG-Vorsitzen-
der und Vorzimmer im Erdgeschoss im Verwaltungsgebäude, 
Erfurter Straße 6, 99195 Schloßvippach

TOP 8: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Liefe-
rung und Montage der Büroeinrichtung Zimmer Standesamt 
/ Personal im Erdgeschoss im Verwaltungsgebäude, Erfurter 
Straße 6, 99195 Schloßvippach

TOP 9: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Lie-
ferung und Montage der Büroeinrichtung von 4 Büroräumen 
im Erdgeschoss (Kasse, Standesamt / Einwohnermeldeamt) 
im Verwaltungsgebäude, Bahnhofstraße 16, 99195 Großru-
destedt

Eine Veröffentlichung nach den angeführten Redaktionsschlussterminen 
ist leider nicht möglich. Es ist dementsprechend notwendig, sämtliche 
zu veröffentlichenden Informationen, Manuskripte, Ankündigungen etc. 
im Word-Format (*.doc/*.docx) und Bilder als *.jpeg bis spätestens zu 
den angegebenen Redaktionsschlussterminen dem Amt für Haupt-
verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach unter der 
E-Mail-Adresse

amtsblatt@gramme-vippach.de
zukommen zu lassen.
Schloßvippach, den 03. November 2025
gez. Noth
Gemeinschaftsvorsitzender

Wichtiger Hinweis über die 
Verarbeitung von Daten im Amtsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft 
Gramme-Vippach unter Einhaltung 
der neuen Datenschutzrichtlinien 
in der Öffentlichkeitsarbeit
Treten Sie zur Veröffentlichung eines Beitrages im Amtsblatt per E-
Mail mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen gemachten Angaben 
(Beiträge) zum Zwecke der Bearbeitung gemäß Art. 6 Satz 1 der 
DSGVO gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass die Einsender 
von Beiträgen zur Veröffentlichung im Amtsblatt sich verpflichten, 
die Datenschutz-Grundverordnung zu berücksichtigen und auto-
matisch in die Datenverarbeitung einwilligen, sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO vorliegt.
Einreichen von Fotos zur Veröffentlichung im Amtsblatt
Auf Grund der datenschutzrechtlichen Vorschriften macht es sich 
bei der Veröffentlichung von Fotos, auf denen Personen erkennbar 
abgebildet sind, erforderlich, dass hierzu bei der Übermittlung vom 
Einreicher versichert wird, dass die abgebildeten Personen mit der 
Veröffentlichung im Amtsblatt einverstanden sind.
Unsere Verwaltung geht davon aus, dass mit der Einreichung 
der Beiträge das Einverständnis bereits vorliegt.

Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach

ACHTUNG

Wichtige Information!
Zahlungen im Einwohnermeldeamt 
und im Standesamt sind nur noch 
mit Kartenzahlung möglich.

Online Dienstleistungen

Gehen Sie diesen Schritt mit uns!

Sparen Sie sich Zeit und Wege und nutzen Sie auch 
unser Angebot der Online-Dienstleistungen, wie Hun-
deanmeldung, Hundeabmeldung, Beantragung Füh-
rungszeugnis, Eheurkunde etc. über unsere Website.
https://www.gramme-vippach.de/seite/591582/on-
line-dienstleistungen-(ozg).html

Richtlinien zur Bildverwendung im Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach
Um eine einheitliche und qualitativ hochwertige Gestaltung unseres 
Amtsblattes sicherzustellen, möchten wir alle Einsenderinnen und 
Einsender von Artikeln auf folgende verbindliche Regelungen zur 
Verwendung von Bildern hinweisen:
1. Maximale Anzahl von Bildern pro Artikel
Pro Artikel können maximal zwei (2) Bilder berücksichtigt werden.
Werden uns mehr als zwei Bilder zugesandt, behalten wir uns vor, 
ohne Rücksprache eine Auswahl zu treffen. Ein Anspruch auf Ver-
öffentlichung bestimmter Bilder besteht nicht.
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(4) Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist bis zum Ende des 
Konsolidierungszeitraums öffentlich zugänglich zu machen. In einer vor-
ausgehenden öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo 
das Haushaltssicherungskonzept eingesehen werden kann. Die Sätze 
1 und 2 gelten für genehmigte Fortschreibungen des Haushaltssiche-
rungskonzeptes entsprechend.
Somit ergibt sich aus § 53 a Abs. 1 Nr. 1-4 ThürKO die Verpflichtung 
zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: �������������������������������������������������������  9
davon anwesend: ����������������������������������������������������������������������������������  8
Ja-Stimmen: ������������������������������������������������������������������������������������������  8
Nein-Stimmen: ��������������������������������������������������������������������������������������  0
Stimmenthaltungen: �����������������������������������������������������������������������������  0
Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
Beschluss Nr. 02/10/2026
Haushaltssatzung der Gemeinde Alperstedt für das Haushaltsjahr 
2026 samt ihrer Anlagen
Aufgrund des § 57 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO, 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Alperstedt im öffentlichen Teil seiner 
Sitzung am 27. April 2026 das Folgende beschlossen:

1. Der Gemeinderat erlässt zur Haushaltsführung für das Jahr 2026 
die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen.

2. Die Satzung ist Anlage und Bestandteil dieses Beschlusses.
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung samt ihrer An-

lagen der Rechtsaufsichtsbehörde zur Würdigung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: �������������������������������������������������������  9
davon anwesend: ����������������������������������������������������������������������������������  8
Ja-Stimmen: ������������������������������������������������������������������������������������������  8
Nein-Stimmen: ��������������������������������������������������������������������������������������  0
Stimmenthaltungen: �����������������������������������������������������������������������������  0
Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss Nr. 03/10/2026
Finanzplan und Investitionsprogramm der Gemeinde Alperstedt 
für das Haushaltsjahr 2026
Aufgrund des § 62 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Alperstedt im öffentlichen Teil seiner Sitzung 
am 27. April 2026 das Folgende beschlossen:

1. Die Gemeinde Alperstedt erlässt als gesonderte Pflichtanlage 
zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 den vorge-
legten Finanzplan und das Investitionsprogramm für das Haus-
haltsjahr 2026.

2. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind Anlage und 
Bestandteil dieses Beschlusses.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Pflichtanlagen zusam-
men mit der Haushaltssatzung der Gemeinde Alperstedt für das 
Haushaltsjahr 2026 der Rechtsaufsichtsbehörde zur Würdigung 
vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: �������������������������������������������������������  9
davon anwesend: ����������������������������������������������������������������������������������  8
Ja-Stimmen: ������������������������������������������������������������������������������������������  8
Nein-Stimmen: ��������������������������������������������������������������������������������������  0
Stimmenthaltungen: �����������������������������������������������������������������������������  0
Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.

nicht öffentlicher Teil:
(Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 ThürKO werden die in nicht öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse in gleicher Weise, wie die in öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt gemacht, sobald die Gründe für 
die Geheimhaltung weggefallen sind; die Entscheidung hierüber trifft der 
Gemeinderat. Der Wortlaut der Beschlüsse wird daher nur in verkürzter 
bzw. anonymisierter Form bekannt gemacht.)
Alperstedt, den 28. April 2026

gez. Richardt
Bürgermeister

TOP 10: Beratung und Beschlussfassung über die Neuvergabe der 
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Beratung 
und Betreuung durch die DEKRA Automobil GmbH für die 
Verwaltungs-gemeinschaft Gramme-Vippach sowie deren 
Mitgliedsgemeinden

TOP 11: Beratung und Beschlussfassung über die Kündigung der 
Zusammenarbeit mit dem Linus Wittich Verlag

TOP 12: Information des Gemeinschaftsvorsitzenden
TOP 13: Anfragen

Dem öffentlichen Teil schließt sich ein nicht öffentlicher Teil an
Schloßvippach, den 18. Mai 2026
gez. Andreas Noth
Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Alperstedt

Bekanntmachung der in der 10. Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Alperstedt 
am 27. April 2026 gefassten Beschlüsse
In der 10. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Alperstedt am 
27. April 2026, zu der die Mitglieder vorschriftsmäßig geladen und in 
beschlussfähiger Zahl erschienen waren, wurde Folgendes beraten und 
beschlossen, was hiermit gemäß § 40 Abs. 2 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO), in der jeweils gültigen Fassung öffentlich bekannt 
gemacht wird. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unter dem Vor-
behalt der Genehmigung der Niederschrift im Rahmen der nächsten 
Gemeinderatssitzung.
Die Einsichtnahme in den Wortlaut der gefassten Beschlüsse im Ein-
zelnen sowie in die Niederschriften des öffentlichen Teils kann im Amt 
für Hauptverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach 
am Standort Schloßvippach, Erfurter Straße 6, 99195 Schloßvippach, 
zu den Amtsstunden erfolgen.
öffentlicher Teil:
Beschluss Nr. 01/10/2026
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Alperstedt Fortschrei-
bung 2026
Aufgrund des § 53 a der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Alperstedt im öffentlichen Teil seiner 
Sitzung am 27. April 2026 das Folgende beschlossen:

1. Der Gemeinderat beschließt die Fortschreibung 2026 des Haus-
haltssicherungskonzeptes 2024 für die Gemeinde Alperstedt.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt die Fortschreibung 2026 des 
Haushaltssicherungskonzeptes 2024 der Rechtsaufsichtsbehör-
de zur Würdigung vorzulegen.

Gesetzliche Grundlagen § 53 a ThürKo Haushaltssicherungskon-
zept
(1) Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn
1. die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei 
dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der 
dem ersten Finanzplanungsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen 
Fehlbetrag aufweist.
2. in einem vorangegangenen Haushaltsjahr ein Fehlbetrag entstanden 
ist und die Gemeinde nicht in der Lage ist, diesen entsprechend der 
Vorgaben des § 23 ThürGemHV zu decken, dabei ist es unerheblich, ob 
der Fehlbetrag im Verwaltungs- oder Vermögenshaushalt entstanden ist,
3. die Gemeinde nicht mehr in der Lage ist, ihren bestehenden Zah-
lungsverpflichtungen nachzukommen oder
4. die Gemeinde nicht in der Lage ist, die gesetzliche Verpflichtung zum 
Erlass einer Haushaltssatzung Haushalts gemäß § 53 Abs.1, § 55 Abs. 
1 TürKO zu erfüllen.
Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen von der Verpflichtung 
zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach Nr. 1 zulassen, 
wenn der Fehlbetrag nicht erheblich ist. Es ist der Zeitraum anzugeben, 
in dem die Konsolidierungsziele erreicht werden sollen (Konsolidierungs-
zeitraum). In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen zu 
beschreiben und Maßnahmen darzustellen, durch die die Erreichung 
der Konsolidierungsziele dauerhaft sichergestellt werden.
(2) Das Haushaltssicherungskonzept wird vom Gemeinderat beschlos-
sen und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die 
Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
(3) Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist durch die Gemein-
de umzusetzen und im Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich 
fortzuschreiben. Soweit die Fortschreibung eine Veränderung der Kon-
solidierungsmaßnahmen oder eine Verlängerung des Konsolidierungs-
zeitraums erfordert, ist sie vom Gemeinderat zu beschließen und bedarf 
der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.
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Gemeinde Eckstedt

Bekanntmachung der in der 18. Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Eckstedt am 
27. April 2026 gefassten Beschlüsse
In der 18. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Eckstedt am 27. 
April 2026, zu der die Mitglieder vorschriftsmäßig geladen und in be-
schlussfähiger Zahl erschienen waren, wurde Folgendes beraten und 
beschlossen, was hiermit gemäß § 40 Abs. 2 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO) in der jeweils gültigen Fassung, öffentlich bekannt 
gemacht wird. 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unter dem Vorbehalt der Ge-
nehmigung der Niederschrift im Rahmen der nächsten Gemeinderats-
sitzung.

Die Einsichtnahme in den Wortlaut der gefassten Beschlüsse im Ein-
zelnen sowie in die Niederschriften des öffentlichen Teils kann im Amt 
für Hauptverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach 
am Standort Schloßvippach, Erfurter Straße 6, 99195 Schloßvippach, 
zu den Amtsstunden erfolgen.
öffentlicher Teil:
Beschluss Nr. 01/18/2026
Vergabe der Leistungen zur Durchführung von Baumsicherungs- 
und Baumpflegearbeiten
Auf Grundlage des § 34 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) und der Geschäftsordnung der Gemeinde Eckstedt vom 14. Mai 
2024 hat der Gemeinderat der Gemeinde Eckstedt im öffentlichen Teil 
seiner Sitzung am 27. April 2026 das Folgende beschlossen:

Stellenausschreibung
In der Gemeinde Alperstedt ist ab dem 1. September 2026 die zweite Stelle einer/eines

Gemeindearbeiters/Gemeindearbeiterin(m/w/d)
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden zu besetzen. Die Stelle wird unbefristet ausgeschrieben.
Aufgabenbereiche:

• Aufbau eines leistungsstarken Bauhofes,
• Planung und Durchführung von Pflege- und Instandsetzungs-

arbeiten im Gemeindegebiet,
• Überwachung der Lagerhaltung des Bauhofes,
• Unterstützung und Vertretung des Gemeindearbeiters von 

Alperstedt,
• Pflege der Grünanlagen im Gemeindegebiet sowie deren ei-

genverantwortliche Durchführung von Pflegemaßnahmen,
• Unterhaltung und Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und 

dgl.,
• Durchführung von Reparaturen an gemeindlichen Liegen-

schaften,
• Durchführung von Reparaturen an Straßen, Wegen und Plätzen 

einschließlich der Beurteilung des Zustandes der Wege und 
Plätze (Sichtkontrolle),

• Beurteilung von Gefahrenlagen und Einleitung von Sofortmaß-
nahmen zur Gefahrenabwehr,

• Pflege und Reinigung von Gewässern,
• Pflege und Instandhaltung gemeindlicher Spielplätze,
• Wahrnehmung von Hausmeistertätigkeiten,
• Eigenverantwortliche Durchführung des Winterdienstes und 

Sicherstellung der Verkehrssicherheit,
• Fachgerechtes Absichern von Arbeitsstellen im öffentlichen 

Verkehrsraum,
• Transport- und Fahrdienstleistungen, einschließlich des Be-

dienens von Baumaschinen,
• Umgang und Einsatz mit der zur Verfügung stehenden Kom-

munaltechnik sowie deren regelmäßige Wartung und Pflege,
• Eigenständige Kontrolle der Einsatzfähigkeit von Fahrzeugen 

und Geräten,
• Durchführung außerplanmäßiger Gebäudereinigung,
• Durchführung von einfachen Vermessungs- und Markierungs-

arbeiten,
• Übergabe gemeindlicher Liegenschaften u. a. die Vermietung 

von Bürgerhäusern,
• Unterstützung bei Veranstaltungen, u.a. Mitwirkung bei der 

Koordination, Aufbau von Sicherungs- und Absperreinrich-
tungen nach Vorgaben,

• Fachliche Anleitung von Praktikanten und Freiwilligendienst-
leistern und die

• Zusammenarbeit mit Dienstleistern, Vereines des Ortes, der 
Beschäftigten der Gemeinde und der Verwaltungsgemein-
schaft.

Anforderungen an den Stelleninhaber/-in:

• abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung,
• fundierte praktische und theoretische Kenntnisse in den vor-

genannten Aufgabenbereichen,

• vielseitige Fachkenntnisse im Bereich Grünflächenpflege,
• Nachweise über Anwendungsberechtigungen für technische 

Geräte und Maschinen, bevorzugt für die Kettensäge, Frei-
schneider und Baumaschinen sind vom Vorteil

• Führerschein Klasse B/ BE und die Befähigung für das Fahren 
von Baufahrzeugen,

• überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Selbständigkeit, 
hohe Motivation und der Wille, ggf. auch über die regulären 
Arbeitszeiten hinaus zu arbeiten,

• Teamfähigkeit, enge Zusammenarbeit mit Bediensteten der 
Gemeinde, der Verwaltungsgemeinschaft und der Mitglieds-
gemeinden im Rahmen von Personalgestellungsverträgen.

Die tarifgerechte Vergütung nach TVöD-VKA richtet sich nach den 
persönlichen Voraussetzungen des Bewerbers/der Bewerberin und 
den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) vom 13. September 2005, in der jeweils geltenden Fassung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte unter Beifügung der 
üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Tätigkeitsnachweise, 
Zeugniskopien usw.) bis zum

30. Juni 2026
(Ausschlussfrist)

bei der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach, Personalamt, 
Kennwort „Gemeindearbeiter Bauhof Alperstedt“, Erfurter Straße 6, 
99195 Schloßvippach ausschließlich digital an die Emailadresse: 
bewerbung@gramme-vippach.de.
Hinweis:
Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung. Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. Der Gleichstellung von schwerbehinderten und 
nicht schwerbehinderten Beschäftigten sind wir in besonderer Weise 
verpflichtet. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei 
gleicher Eignung, Leistung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
Zur Wahrung Ihrer Interessen geben Sie bitte bereits mit der Bewer-
bung einen entsprechenden Hinweis. Bewerbungskosten werden 
nicht erstattet.
Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt keine Eingangsbestä-
tigung.
Hinweise zum Datenschutz
Zur Durchführung des Bewerbungsverfahren ist es notwendig, per-
sonenbezogene Daten zu speichern. Hiermit informieren wir Sie über 
die Verarbeitung Ihrer mit der Bewerbung eingereichten Daten sowie 
unserer im Rahmen des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens erho-
benen Daten. Durch Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass Ihre Daten zu Bewerbungszwecken unter 
Beachtung der Datenschutzvorschriften elektronisch gespeichert 
und verarbeitet werden. Anderenfalls werden die Unterlagen sechs 
Monate nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.
Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des Ar-
tikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im Internet 
unter der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach: 
www.gramme-vippach.de unter den Rubriken „Verwaltung“ – „Daten-
schutz“ – „Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO“ eingesehen werden.
Alperstedt, den 18.05.2026
gez. Richardt
Bürgermeister
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Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
nicht öffentlicher Teil:
(Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 ThürKO werden die in nicht öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse in gleicher Weise, wie die in öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt gemacht, sobald die Gründe für 
die Geheimhaltung weggefallen sind; die Entscheidung hierüber trifft der 
Gemeinderat. Der Wortlaut der Beschlüsse wird daher nur in verkürzter 
bzw. anonymisierter Form bekannt gemacht.)
Großmölsen, den 29. April 2026
gez. Ballin
Bürgermeister

Gemeinde Markvippach/Bachstedt

Schlussfeststellung
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement �  Gotha, 11.05.2026
und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Mittelthüringen
Hans-C.-Wirz-Straße 2, 99867 Gotha
Flurbereinigungsverfahren Markvippach
Az.: 1-2-0314
Schlussfeststellung

1. Gemäß § 149 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 vom 
19.12.2008, (BGBl. I S. 2794) wird das Flurbereinigungsverfahren 
Markvippach, Landkreis Sömmerda mit den folgenden Feststel-
lungen abgeschlossen:
1.1 Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt.
1.2 Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im 

Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden 
müssen.

1.3 Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abge-
schlossen.

2. Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die 
Teilnehmergemeinschaft Markvippach ist das Flurbereinigungs-
verfahren Markvippach beendet und die Teilnehmergemeinschaft 
erloschen.

3. Der Gemeinde Markvippach werden die in § 150 FlurbG bezeich-
neten Unterlagen zur Aufbewahrung übergeben.

Gründe:
Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes ist in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht bewirkt. Das Liegenschaftskataster und das Grund-
buch wurden nach den Ergebnissen der Flurbereinigung berichtigt.
Die gemeinschaftlichen Anlagen sind erstellt und wurden von der Ge-
meinde, in der sie liegen und die sich zur Unterhaltung dieser Anlagen 
verpflichtet hat, übernommen.
Die Kasse der Teilnehmergemeinschaft wurde geprüft und ordnungsge-
mäß abgeschlossen. Der verbleibende Restbetrag wird der Gemeinde 
Markvippach zur Unterhaltung der gemeinschaftlichen Anlagen über-
geben und die Kasse aufgelöst.
Die Voraussetzungen zur Schlussfeststellung nach § 149 FlurbG liegen 
somit vor.
Der Gemeinde Markvippach werden

• eine Ausfertigung der Zuteilungskarte,
• ein Flurstücksverzeichnis Neuer Bestand,
• eine Kopie des textlichen Teiles des Flurbereinigungsplanes,
• die Nachweise des Neuen Bestandes ohne Belastungsblätter, die 

gemeinschaftliche und öffentliche Anlagen einschließlich solcher 
auf Privatgrundstücken nachweisen,

• eine Abschrift der Schlussfeststellung
übersandt. Die Teilnehmergemeinschaft hat ihre Aufgaben abgeschlos-
sen. Sie wird mit Unanfechtbarkeit der Schlussfeststellung aufgelöst.
Die beteiligten Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts 
erhalten jeweils eine Abschrift der Schlussfeststellung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats nach 
der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation,
Flurbereinigungsbereich Mittelthüringen,

Hans-C.-Wirz-Straße 2, 99867 Gotha
einzulegen.
gez. Sonja Leber (DS)
(Referatsleiterin)

1. Die Leistungen zur Durchführung von Baumsicherungs- und Baum-
pflegearbeiten in der Gemeinde Eckstedt werden an
Fa. Marco Storch - Baumpflege Storch
Hohe Straße 37
99094 Erfurt
zu einer Brutto-Gesamtsumme i. H. v. 9.877,00 EUR vergeben.

2. Die Bürgermeisterin wird beauftragt und ermächtigt, den Anbieter 
nach Ziffer 1 zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:
Planmäßige Ausgaben bei Haushaltsstelle 36000.95030
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: �������������������������������������������������������� 9
davon anwesend: ����������������������������������������������������������������������������������  7
Ja-Stimmen: ������������������������������������������������������������������������������������������  6
Nein-Stimmen: ��������������������������������������������������������������������������������������  0
Stimmenthaltungen:������������������������������������������������������������������������������  1
Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
nicht öffentlicher Teil:
(Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 ThürKO werden die in nicht öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse in gleicher Weise, wie die in öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt gemacht, sobald die Gründe für 
die Geheimhaltung weggefallen sind; die Entscheidung hierüber trifft der 
Gemeinderat. Der Wortlaut der Beschlüsse wird daher nur in verkürzter 
bzw. anonymisierter Form bekannt gemacht.)
Es wurden keine zu veröffentlichenden Beschlüsse gefasst.
Eckstedt, den 29. April 2026
gez. Schnabel
Bürgermeisterin

Gemeinde Großmölsen

Bekanntmachung der in der 14. Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Großmölsen 
am 28. April 2026 gefassten Beschlüsse
Die Preise zur Raumnutzung des Dorfgemeinschaftshauses für nicht 
kommerzielle sowie für kommerzielle Zwecke werden gemäß der auf-
geführten Preise angepasst.
1. Die durch die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach erstellte 
Preisliste tritt anstelle der alten Preisliste in Kraft und ist Bestandteil 
dieses Beschlusses. Die aktualisierte Preisliste mit Stand 2026 ist dem 
Beschluss als Anlage beigefügt.
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: �������������������������������������������������������  7
davon anwesend: ����������������������������������������������������������������������������������  6
Ja-Stimmen:�������������������������������������������������������������������������������������������  6
Nein-Stimmen: ��������������������������������������������������������������������������������������  0
Stimmenthaltungen: �����������������������������������������������������������������������������  0
Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
Beschluss Nr. 03/14/2026
Vergabe eines Lieferungsauftrages von Pflastersteinen
zur Pflasterung der Freifläche vor dem ehemaligen Futterhaus in 
Großmölsen
Auf Grundlage des § 22 Abs. 3 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Großmölsen im öffentli-
chen Teil seiner 14. Sitzung am 28. April 2026 das Folgende beschlossen:

1. Die Leistungen zur Lieferung von Pflastersteinen werden auf 
Grundlage der am 24.03.2026, 25.03.2026 und 31.03.2026 beim 
Bürgermeister abgegebenen Angebote an:
Baumarkt Bad Salzungen,
Kopernikusstraße 1,
36433 Bad Salzungen
zu einer Bruttogesamtsumme in Höhe von 4.174,96 EUR vergeben.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, den Auftrag-
nehmer nach Ziffer 1 dieses Beschlusses zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: �������������������������������������������������������  7
davon anwesend: ����������������������������������������������������������������������������������  6
Ja-Stimmen: ������������������������������������������������������������������������������������������  6
Nein-Stimmen: ��������������������������������������������������������������������������������������  0
Stimmenthaltungen:������������������������������������������������������������������������������  0
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2. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, den Anbieter 
nach Ziffer 1 zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:
HH-Stelle 63000.94030, im Haushaltsjahr 2026 eingestellt (Haushalt 
ist bereits gewürdigt)
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: �������������������������������������������������������  9
davon anwesend: ����������������������������������������������������������������������������������  8
Ja-Stimmen: ������������������������������������������������������������������������������������������  8
Nein-Stimmen: ��������������������������������������������������������������������������������������  0
Stimmenthaltungen: �����������������������������������������������������������������������������  0
Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
nicht öffentlicher Teil:
(Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 ThürKO werden die in nicht öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse in gleicher Weise, wie die in öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt gemacht, sobald die Gründe für 
die Geheimhaltung weggefallen sind; die Entscheidung hierüber trifft 
der Gemeinderat.

Nöda, den 28. April 2026
gez. Berth
Bürgermeister

Gemeinde Ollendorf

Bekanntmachung der in der 17. Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Ollendorf am 
28. April 2026 gefassten Beschlüsse
In der 17. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ollendorf am 28. 
April 2026, zu der die Mitglieder vorschriftsmäßig geladen und in be-
schlussfähiger Zahl erschienen waren, wurde Folgendes beraten und 
beschlossen, was hiermit gemäß § 40 Abs. 2 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der jeweils gültigen Fassung öffentlich bekannt 
gemacht wird. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unter dem Vor-
behalt der Genehmigung der Niederschrift im Rahmen der nächsten 
Gemeinderatssitzung.
Die Einsichtnahme in den Wortlaut der gefassten Beschlüsse im Ein-
zelnen sowie in die Niederschriften des öffentlichen Teils kann im Amt 
für Hauptverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach 
am Standort Schloßvippach, Erfurter Straße 6, 99195 Schloßvippach, 
zu den Amtsstunden erfolgen.
öffentlicher Teil:
Beschluss Nr. 01/17/2026
Abwasserbeseitigung Ollendorf, Ertüchtigung der Kläranlage
Honorarangebot für Konzeption/Beraterleistung inkl. Bauüber-
wachung
Auf Grundlage des § 22 Abs. 3 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Ollendorf im öffentlichen 
Teil seiner 17. Sitzung am 28. April 2026 das Folgende beschlossen:

1. Das Honorarangebot für die Konzeption / Beraterleistung inkl. der 
Bauüberwachung für die Ertüchtigung der Kläranlage in Ollendorf 
wird auf Grundlage des Angebots 26xxxx_26-03-30_A_Angebot 
Konzeption_KA Ollendorf vom 30.03.2026 in Verbindung mit der 
Angebots Überarbeitung 26xxxx_26-04-09_A_Überarb. Angebot 
Konzeption_KA Ollendorf an
Hoffmann.Seifert.Partner
Neundorfer Straße 2
98527 Suhl
in Höhe von 24.990,00 Euro brutto vergeben.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, den Auftrag-
nehmer nach Ziffer 1 dieses Beschlusses zu beauftragen und den 
Ingenieurvertrag zu unterzeichnen.

Finanzielle Auswirkungen:
HH-Stelle Rekonstruktion Kläranlage: 70000.94100
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder:��������������������������������������������������������  7 
davon anwesend:�����������������������������������������������������������������������������������  6
Ja-Stimmen:�������������������������������������������������������������������������������������������  6
Nein-Stimmen:���������������������������������������������������������������������������������������� 0
Stimmenthaltungen:������������������������������������������������������������������������������� 0
Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Im oben genannten Verfahren werden auf der Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe c und e der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
personenbezogene Daten von Teilnehmern, sonstigen Beteiligten und 
Dritten verarbeitet.
Nähere Informationen zu Art und Verwendung dieser Daten, den zu-
ständigen Ansprechpartnern sowie Ihren Rechten als betroffene Person 
können Sie auf der Internetseite des TLBG im Bereich Datenschutz oder 
direkt unter https://tlbg.thueringen.de/datenschutz abrufen. Auf Wunsch 
wird Ihnen auch eine Papierfassung zugesandt.

Gemeinde Nöda

Bekanntmachung der in der 15. Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Nöda am 
27. April 2026 gefassten Beschlüsse
In der 15. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Nöda am 27. April 
2026, zu der die Mitglieder vorschriftsmäßig geladen und in beschluss-
fähiger Zahl erschienen waren, wurde Folgendes beraten und beschlos-
sen, was hiermit gemäß § 40 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der jeweils geltenden Fassung öffentlich bekannt gemacht 
wird. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unter dem Vorbehalt der 
Genehmigung der Niederschrift im Rahmen der nächsten Gemeinde-
ratssitzung.
Die Einsichtnahme in den Wortlaut der gefassten Beschlüsse im Ein-
zelnen sowie in die Niederschriften des öffentlichen Teils kann im Amt 
für Hauptverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach 
am Standort Schloßvippach, Erfurter Straße 6, 99195 Schloßvippach, 
zu den Amtsstunden erfolgen.
öffentlicher Teil:
Beschluss Nr. 01/15/2026
Vergabe der Schachtregulierungsabeiten in der Hauptstraße zwi-
schen Hs.-Nr. 57 und Hs.-Nr. 67 in Nöda
Auf Grundlage des § 22 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41) in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Nöda im öffentlichen Teil seiner Sitzung am 27. April 2026 
Folgendes beschlossen:

1. Die Leistung für die Schachtregulierungsarbeiten in der Hauptstra-
ße zwischen Hs.-Nr. 57 und Hs.-Nr. 67 in Nöda wird auf Grundlage 
des Angebots Nr. 2025-31919 vom 28.10.2025 an

Beck GmbH
Obere Mühle 11

74906 Bad Rappenau-Bonfeld
zu einer Brutto-Gesamtsumme i. H. v. 27.370,63 EUR vergeben.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt der Firma Beck GmbH den 
Auftrag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen:
HH-Stelle 63000.94020
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: �������������������������������������������������������  9
davon anwesend: ����������������������������������������������������������������������������������  7
Ja-Stimmen: ������������������������������������������������������������������������������������������  7
Nein-Stimmen: ��������������������������������������������������������������������������������������  0
Stimmenthaltungen: �����������������������������������������������������������������������������  0
Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
Beschluss Nr. 02/15/2026
Vergabe der Bauleistungen zum Setzen von Blockstufen Weg zur 
Nödaer Warthe im Bereich öffentliche Wege Geflügelzuchtanlage 
in 99195 Nöda
Auf Grundlage des § 22 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41) in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Nöda im öffentlichen Teil seiner Sitzung am 27. April 2026 
Folgendes beschlossen:
1. Die Bauleistung zum Setzen von Blockstufen im Weg zur Nödaer 

Warthe im Bereich öffentliche Wege in der Geflügelzuchtanlage 
in Nöda wird auf Grundlage des Angebots Nr. AG2026-0025 vom 
20. April 2026 an

Design Gärten Philipp Garthof
Neugasse 116
99195 Nöda

zu einer Brutto-Gesamtsumme i. H. v. 2.258,53 EUR vergeben.
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Gemeinde Schloßvippach/Dielsdorf

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Schloßvippach hat in seiner Sitzung am 
19. März 2026 die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 
Benutzung der Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft und 
die Erhebung von Verpflegungsentgelten der Gemeinde Schloßvippach 
in nachstehender Fassung beschlossen.
Auf der Grundlage des § 21 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, ist die Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde, dem Landratsamt Sömmerda als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde, vorgelegt worden. Die Eingangsbestätigung wurde 
von dort mit Schreiben vom 28. April 206 (Az. 092.6:460.13/68048/2026) 
erteilt und die vorzeitige Bekanntmachung nach § 21 Abs. 3 Satz 3 
ThürKO zugelassen. Die vorstehend angeführte Satzung wird nachste-
hend durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Gramme-Vippach öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 21 Abs. 4 Thür-
KO ist die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die in der 
Thüringer Kommunalordnung enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes 
erlassen und die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese 
Bekanntmachung betreffen, unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Schloßvippach oder der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach 
für die angeführte Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, geltend gemacht werden. Nach Ablauf 
der Jahresfrist sind solche Verstöße unbeachtlich.
Schloßvippach, den 21. Mai 2026
gez. U. Köhler
Bürgermeiste

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen 
für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in 
kommunaler Trägerschaft und die Erhebung von 

Verpflegungsentgelten der Gemeinde Schloßvippach
Aufgrund des § 19 Abs. 1, des § 20 Abs. 2 Nr. 1 und des § 21 der Thürin-
ger Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, des 
§ 2, des 10 und des § 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 
2000 (GVBl. S. 301), in der jeweils gültigen Fassung, des § 90 des Ach-
ten Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), in der 
jeweils gültigen Fassung, des § 21 Abs. 1, des § 29 und des § 30 des 
Thüringer Kindergartengesetzes (ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 
(GVBl. S. 276), in der jeweils gültigen Fassung, und der Satzung über die 
Benutzung der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Schloßvippach 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Schloßvippach im öffentlichen Teil 
seiner Sitzung am 19.03.2026 die nachstehende Satzung beschlossen:

§1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der 
Gemeinde Schloßvippach.

§ 2
Elternbeitrags- und Verpflegungsentgelterhebung

Die Gemeinde Schloßvippach erhebt für die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtungen Elternbeiträge und für die Verpflegung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen Verpflegungsentgelte nach Maßgabe dieser 
Satzung.

§ 3
Elternbeitragsschuldner und Schuldner  

des Verpflegungsentgeltes

(1) Schuldner des Elternbeitrages und des Verpflegungsentgeltes sind 
die Eltern der Kinder in der Kindertageseinrichtung. Mehrere Schuld-
ner sind Gesamtschuldner.

(2) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die jeweiligen Personensor-
geberechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) oder Erziehungsberechtigten im Sinne 
des § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII.

§ 4
Entstehen und Ende der Elternbeitragsschuld und der Pflicht zur 

Tragung des Entgeltes für die Inanspruchnahme  
von Verpflegungsangeboten

(1) Die Elternbeitragsschuld für die Benutzung der Kindertageseinrich-
tung entsteht mit der Aufnahme des Kindes in der Kindertageseinrich-
tung bzw. dem im Aufnahmebescheid festgesetzten Datum, sofern 
die Eltern den Platz nicht rechtzeitig mindestens zwei Monate vor 
der geplanten Aufnahme ihres Kindes schriftlich gegenüber der Ge-
meinde wieder gekündigt haben. Sie endet mit dem Wirksamwerden 
der Abmeldung oder dem (dauerhaften) Ausschluss des Kindes oder 
dem Beginn der Elternbeitragsfreiheit gemäß § 30 Abs. 1 ThürKigaG.

Beschluss Nr. 02/17/2026
Vergabe des Honorarvertrags für die Beratung und Betreuung zum 
Neubau eines Multifunktionsgebäudes mit integriertem Kindergar-
ten in der Großmölsener Straße in Ollendorf.
Auf Grundlage des § 22 Abs. 3 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Ollendorf im öffentlichen 
Teil seiner 17. Sitzung am 28. April das Folgende beschlossen:

1. Der Gemeinderat stimmt der Vergabe des Honorarvertrags die 
Beratung und Betreuung zum Neubau eines Multifunktionsgebäu-
des mit integriertem Kindergarten in der Großmölsener Straße in 
Ollendorf an die Firma
Thüringer Landgesellschaft mbH
Weimarische Straße 29 b
99099 Erfurt
aufgrund des Angebotes vom 10.04.2026 in Höhe von 6.937,46 
€ Euro brutto zu.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, den Auftrag-
nehmer nach Ziffer 1 dieses Beschlusses zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:
HH Stelle: 56000.94010
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl
der Mitglieder:
�  7davon anwesend:
�  6Ja-Stimmen:
�  6Nein-Stimmen:
�  0Stimmenthaltungen:
� 0Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
Beschluss Nr. 03/17/2026
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Trägerschaft der 
Kindertageseinrichtung „Bummi“ in der Gemeinde Ollendorf.
Auf Grundlage des Art. 74-77 RL 2014/24/EU, §§ 97 ff., 103, 106, 130 
GWB; §§ 64-67 VgV, flankiert von §§ 22-24, 74, 75, 77 SGB VIII und dem 
Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKiTaG) und des Thürin-
ger Familienförderungssicherungsgesetz (ThürFamFöSiG) in der jeweils 
gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Ollendorf im öf-
fentlichen Teil seiner 17. Sitzung am 28. April das Folgende beschlossen:

1. Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Trägerschaft der Kin-
dertageseinrichtung „Bummi“ in der Gemeinde Ollendorf ab dem 
01.08.2026 an den
ASB Kreisverband Sömmerda
Bahnhofstraße2
99610 Sömmerda
aufgrund der Bewerbungsunterlagen im EU-weiten Ausschrei-
bungsverfahren, der daraus resultierenden Präsentation und der 
anschließenden Bewertung zu.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, den Auftrag-
nehmer nach Ziffer 1 dieses Beschlusses zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:
HH Stelle: 46400 71800
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl
der Mitglieder:
�  7davon anwesend:
�  6Ja-Stimmen:
�  5Nein-Stimmen:
�  0Stimmenthaltungen:
�  1Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
nicht öffentlicher Teil:
(Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 ThürKO werden die in nicht öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse in gleicher Weise, wie die in öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt gemacht, sobald die Gründe für 
die Geheimhaltung weggefallen sind; die Entscheidung hierüber trifft der 
Gemeinderat. Der Wortlaut der Beschlüsse wird daher nur in verkürzter 
bzw. anonymisierter Form bekannt gemacht.)
Ollendorf, den 30. April 2026
gez. Reifarth
Bürgermeister
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1. für eine Ganztagsbetreuung:

a) für Familien mit einem 
kindergeldberechtigten Kind

404,50 Euro,

b) für Familien mit zwei 
kindergeldberechtigten Kindern

323,60 Euro

und
c) für Familien mit drei und mehr 

kindergeldberechtigten Kindern
242,70 Euro,

2. für eine Halbtagsbetreuung (vormittags maximal bis längstens 
bis 12:30 Uhr oder ausschließlich nachmittags, frühestens ab 
12:00 Uhr)

a) für Familien mit einem 
kindergeldberechtigten Kind

323,60 Euro,

b) für Familien mit zwei 
kindergeldberechtigten Kindern

258,88 Euro

und
c) für Familien mit drei und mehr 

kindergeldberechtigten Kindern
194,16 Euro.“

(3) Die Höhe des Elternbeitrags in Euro pro Monate für Kinder ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr:

1. für eine Ganztagsbetreuung:
a) für Familien mit einem 

kindergeldberechtigten Kind
309,50 Euro,

b) für Familien mit zwei 
kindergeldberechtigten Kindern

247,60 Euro

und
c) für Familien mit drei und mehr 

kindergeldberechtigten Kindern
185,70 Euro,

2. für eine Halbtagsbetreuung (vormittags maximal 
bis längstens bis 12:30 Uhr oder ausschließlich 
nachmittags, frühestens ab 12:00 Uhr)

a) für Familien mit einem 
kindergeldberechtigten Kind

247,20 Euro,

b) für Familien mit zwei 
kindergeldberechtigten Kindern

198,08 Euro

und
c) für Familien mit drei und mehr 

kindergeldberechtigten Kindern
148,56 Euro.“

(3) Wird der vereinbarte Betreuungsumfang häufig (zweimal im Monat) 
überschritten, kann die Gemeinde nach schriftlicher Anhörung der 
Eltern den Elternbeitrag des nächsthöheren Betreuungsumfangs 
festsetzen.

(4) Der Elternbeitrag für die Gastkinder wird entsprechend der vereinbar-
ten Betreuungsform tagesweise abgerechnet. Für die Berechnung 
des zu zahlenden Tagessatzes für die vereinbarte Betreuungsform 
wird der nach Abs. 2 oder Abs. 3 festgelegte Monatsbetrag durch 
30 Tage dividiert und mit der Anzahl der Tage nach vereinbarten 
Betreuungsform multipliziert.

§ 9
Festlegung des Elternbeitrages und des Ver-

pflegungsentgeltes, Auskunftspflichten

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach erlässt gegenüber 
den Eltern jährlich einen Bescheid, aus dem die Höhe des Elternbei-
trages und des Verpflegungsentgeltes nach Maßgabe dieser Satzung 
hervorgeht.

(2) Die Anzahl der Kinder der Familie, für die ein Anspruch auf Kinder-
geld besteht, ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen (z. B. Kinder-
geldbescheid) zu belegen. Werden die erforderlichen Nachweise 
nicht innerhalb von 4 Wochen nach Aufforderung durch die Verwal-
tungsgemeinschaft nicht erbracht, werden die Elternbeiträge in Höhe 
des für ein kindergeldberechtigtes Kind der Familie maßgeblichen 
Betrages festgesetzt. Änderungen in der Zahl der Kinder, für die ein 
Anspruch auf Kindergeld besteht, sind bei der Verwaltungsgemein-
schaft Gramme-Vippach unter Vorlage der notwendigen Unterlagen 
unverzüglich zu melden. Der Elternbeitrag wird für den Kalender-
monat neu festgesetzt, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die 
Änderung angezeigt wurde. Erfolgt die Änderungsmeldung nicht 
bzw. nicht rechtzeitig, kann bei Bekanntwerden der für die Höhe 
des Elternbeitrages maßgeblichen Umstände rückwirkend bis zum 
Folgemonat der eingetretenen Änderung der dann maßgebliche El-
ternbeitrag erhoben werden.

(2) Die Pflicht zur Tragung des Entgeltes für die Inanspruchnahme von 
Verpflegungsangeboten beginnt mit der Anmeldung zur Verpfle-
gung. Sie endet mit dem Wirksamwerden der Abmeldung von der 
Verpflegung oder dem Wirksamwerden der Abmeldung vom Besuch 
der Kindertageseinrichtung sowie im Falle des zeitweisen oder dau-
erhaften Ausschlusses des Kindes.

§ 5
Fälligkeit und Zahlung des Elternbeitrages

(1) Der Elternbeitrag ist, außer in den Fällen des § 7, als Monatsbetrag 
zu entrichten. Wird ein Kind während eines Monats in einer Kin-
dertageseinrichtung aufgenommen, so ist bei einer Aufnahme bis 
einschließlich zum 15. des Monats der volle Elternbeitrag für den 
Monat zu zahlen. Bei einer Aufnahme nach dem 15. des Monats ist 
die Hälfte des Elternbeitrages für den Monat zu zahlen.

(2) Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Einrichtung ta-
geweise, z. B. zwischen Weihnachten und Neujahr oder an Brü-
ckentagen, geschlossen bleibt. Dies gilt auch bei einer vorüber-
gehenden Schließung oder einer vorübergehenden Einschränkung 
des Betriebes der Kindertageseinrichtung(en), z. B. aufgrund einer 
Anordnung des Gesundheitsamtes nach § 28 Abs. 1 IfSG, wegen 
höherer Gewalt oder Streik

(3) Der Elternbeitrag ist am 10. eines jeden Monats für den laufenden 
Monat fällig und an die Gemeindekasse zu entrichten. Die Zahlung 
soll bargeldlos durch Überweisung oder per SEPA-Lastschriftman-
dat erfolgen.

§ 6
Höhe, Fälligkeit und Zahlung des Verpflegungsentgeltes

(1) Die Verpflegungsentgelte betragen für eine Ganztagsbetreuung 
(Frühstück und Vesper) pauschal 39,06 Euro pro Monat, für eine 
Halbtagsbetreuung (Frühstück oder Vesper) pauschal 26,04 Euro 
pro Monat. Getränke sind in den jeweiligen Verpflegungsangeboten 
enthalten.

(2) Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt direkt mit dem Drit-
tanbieter.

(3) Die Höhe der Verpflegungsgebühren nach Absatz 1 vermindert sich 
um 50 vom Hundert bei
1. einer Neuaufnahme des Kindes in den Kindergarten nach dem 

15. des Kalendermonats und
2. einer Abmeldung des Kindes vom Kindergarten vor dem 15. des 

Kalendermonats.
Im Fall einer vorübergehenden Abwesenheit eines Kindes vom Kin-
dergarten bleibt die Höhe der Verpflegungsentgelte unberührt.

(4) Das Verpflegungsentgelt für die Gastkinder wird entsprechend der 
vereinbarten Betreuungsform tagesweise abgerechnet. Für die Be-
rechnung des zu zahlenden Tagessatzes für die vereinbarte Betreu-
ungsform wird der nach Abs. 2 oder Abs. 3 festgelegte Monatsbetrag 
durch 30 Tage dividiert und mit der Anzahl der Tage nach vereinbar-
ten Betreuungsform multipliziert.

(5) Die Verpflegungsentgelte sind jeweils zum 10. des laufenden Monats 
fällig und an die Gemeindekasse zu entrichten. Die Zahlung soll 
bargeldlos durch Überweisung oder per SEPA-Lastschrift erfolgen.

§ 7
Elternbeitragsfreiheit

Für die Betreuung eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt in Thü-
ringen im Zeitraum der letzten vierundzwanzig Monate vor dessen re-
gulärem Schuleintritt (jeweils erster Schultag für alle nach § 18 Abs. 1 
Thüringer Schulgesetz schulpflichtigen Kinder) wird kein Elternbeitrag 
geltend gemacht. Für ein Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in Thürin-
gen, welches nach § 18 Abs. 3 des Thüringer Schulgesetzes von der 
Schulpflicht zurückgestellt wurde, verlängert sich die Elternbeitrags-
freiheit bis zum Tag vor dessen ersten Schultag. Sofern die Betreuung 
in dem Monat, in dem die Elternbeitragsfreiheit beginnt, keinen vollen 
Monat mehr umfasst, wird ein Elternbeitrag nur bis zum Tag vor Beginn 
der jeweiligen Elternbeitragsfreiheit geltend gemacht. Hierzu wird der 
jeweils zu zahlende Monatsbeitrag durch 30 Tage dividiert und mit der 
Anzahl der Tage im jeweiligen Monat vom 1. des Monats bis einschließ-
lich des Tages vor Beginn der Elternbeitragsfreiheit multipliziert.

§ 8
Höhe des Elternbeitrages

(1) Die Höhe des Elternbeitrages bemisst sich nach der Anzahl der 
Kinder der Familie, für die ein Anspruch auf Kindergeld besteht, 
und nach dem gewählten Betreuungsumfang. Als Familie gelten 
Alleinerziehende sowie Ehepaare oder Personen, die in eheähnlicher 
Gemeinschaft gemäß § 20 SGB XII leben und ihre im selben Haushalt 
lebenden Kinder. Als Familie gelten auch Pflegefamilien.

(2) Die Höhe des Elternbeitrages in Euro pro Monat für Kinder unter 
dem vollendeten ersten Lebensjahr:
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§ 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertageseinrichtung steht grundsätzlich allen Kindern, die 
in der Gemeinde Schloßvippach ihren Wohnsitz i. S. d. § 1 Abs. 5 
ThürKigaG haben, nach Maßgabe der verfügbaren Plätze offen.

(2) Darüber hinaus steht die Kindertageseinrichtung auch Kindern, 
die ihren Wohnsitz in einer anderen Gemeinde oder Stadt haben, 
aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 ThürKigaG bzw. 
§ 5 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) offen, wenn 
freie Kapazitäten vorhanden sind.

(3) In der Kindertageseinrichtung werden Kinder im Alter von sechs 
Monaten bis zum Schuleintritt betreut.

(4) Die zeitweilige Aufnahme eines Kindes als Gastkind in der Kin-
dertageseinrichtung Regenbogen ist auf Antrag maximal für 30 
Tage im laufenden Kalenderjahr möglich, wenn freie Kapazitäten 
vorhanden sind. Hierzu schließen die Eltern mit dem Träger der 
Kindertageseinrichtungen einen befristeten Betreuungsvertrag ab.

(5) Wenn die in der Betriebserlaubnis festgelegte Höchstbelegung 
der Einrichtung erreicht ist, sind weitere Aufnahmen erst nach 
Freiwerden von Plätzen möglich.

§ 4
Öffnungszeiten/Schließzeiten/Betreuungsumfang

(1) Die Kindertageseinrichtung ist an Werktagen montags bis don-
nerstags von 6:30 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 6:30 Uhr 
bis 16:30 Uhr geöffnet. Die Neufestlegung der Öffnungszeiten der 
Kindertageseinrichtung erfolgt nach Anhörung des Elternbeirates 
durch den Träger der Kindertageseinrichtung.

(2) Die Eltern haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Betreuungs-
umfängen zu wählen. Dies sind die Ganztagsbetreuung mit einer 
durchschnittlichen täglichen Betreuungszeit von sechs bis zu neun 
Stunden und einer Halbtagsbetreuung mit einer durchschnittlichen 
täglichen Betreuungszeit bis zu sechs Stunden.

(3) Wünschen die Eltern eine Änderung des ursprünglich gewählten 
Betreuungsumfangs, muss dies der Leitung der Kindertagesein-
richtung spätestens einen Monat vor der gewünschten Änderung 
mitgeteilt werden.

(4) Eltern von Kindern, die in den folgenden Kindergartenjahren von 
der Zahlung der Elternbeiträge aufgrund der gesetzlich geregelten 
Elternbeitragsfreiheit befreit werden, sollen unter Beachtung des 
§ 30 Abs. 4 ThürKigaG bis 31. Januar des laufenden Jahres den 
Betreuungsumfang für ihr Kind wählen oder ändern, der ab 1. März 
vor Beginn der Beitragsbefreiung bis möglichst zur Beendigung 
des Betreuungsverhältnisses in der Kindertageseinrichtung gelten 
soll. Eine Reduzierung oder Erhöhung des Betreuungsumfangs 
ist grundsätzlich auch danach unter Einhaltung der Fristen nach 
Abs. 3 noch möglich und soll gegenüber der Gemeinde angezeigt 
werden.

(5) Nach vorheriger Information und Anhörung des Elternbeirates 
können Schließzeiten an den Tagen zwischen Weihnachten und 
Neujahr, an Brückentagen und zum Zwecke der Fortbildung des 
pädagogischen Fachpersonals festlegt werden. Die Schließzeiten 
der Kindertageseinrichtung werden rechtzeitig zum Beginn des 
Kindergartenjahres für das laufende Kindergartenjahr durch Aus-
hang in der Kindertageseinrichtung bekanntgegeben.

§ 5
Anmeldung/Aufnahme

(1) Die Anmeldung soll in der Regel sechs Monate vor der gewünsch-
ten Aufnahme bei der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach 
erfolgen. Kurzfristige Anmeldungen (bis vier Wochen vor dem 
Aufnahmezeitpunkt) können in begründeten Ausnahmefällen (bei 
Zuzug, beruflicher Veränderung oder als Gastkind) bei freien Ka-
pazitäten berücksichtigt werden. Besucht das Kind zum Zeitpunkt 
der Anmeldung eine andere Kindertageseinrichtung, haben die 
Eltern zu bestätigen, dass das Betreuungsverhältnis für diese Ein-
richtung wirksam zum Zeitpunkt der gewünschten Aufnahme in die 
Kindertageseinrichtung gekündigt wurde.

(2) Jedes Kind muss vor seiner Aufnahme in die Kindertageseinrich-
tung ärztlich oder amtsärztlich untersucht werden, was durch Vor-
lage eines ärztlichen Zeugnisses über die gesundheitliche Eignung 
zum Besuch einer Kindertageseinrichtung nachzuweisen ist. Die 
Bescheinigung soll auch Hinweise auf Unverträglichkeiten und 
Allergien enthalten. Darüber hinaus haben die Eltern dem Träger 
den Nachweis zu erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme eine 
ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemä-
ßen und nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Die ärztliche 
Bescheinigung und der Nachweis zur Impfberatung sollen zum 
Zeitpunkt der Vorlage in der Kindertageseinrichtung nicht älter 
als vier Wochen sein.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ersten Tag des auf die Bekanntmachung folgen-
den Kalendermonats in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 14. April 
2015 (Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft An der Marke Nr. 4/2015 
vom 16. April 2015, S. 7-9), in der jeweils gültigen Fassung außer Kraft.
Ausgefertigt: Schloßvippach, den 21. Mai 2026
Gez. Köhler

(Siegelabdruck)
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Schloßvippach hat in seiner Sitzung 
am 19. März 2026 die Satzung über die Benutzung der Kindertages-
einrichtung der Gemeinde Schloßvippach in nachstehender Fassung 
beschlossen.
Auf der Grundlage des § 21 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, ist die Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde, dem Landratsamt Sömmerda als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde, vorgelegt worden. Die Eingangsbestätigung wurde 
von dort mit Schreiben vom 28. April 206 (Az. 092.6:460.18/68048/2026) 
erteilt und die vorzeitige Bekanntmachung nach § 21 Abs. 3 Satz 3 
ThürKO zugelassen. Die vorstehend angeführte Satzung wird nachste-
hend durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Gramme-Vippach öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 21 Abs. 4 Thür-
KO ist die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die in der 
Thüringer Kommunalordnung enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes 
erlassen und die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese 
Bekanntmachung betreffen, unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Schloßvippach oder der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach 
für die angeführte Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, geltend gemacht werden. Nach Ablauf 
der Jahresfrist sind solche Verstöße unbeachtlich.

Schloßvippach, den 21. Mai 2026
gez. U. Köhler
Bürgermeister

Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung 
der Gemeinde Schloßvippach
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 
41), in der jeweils gültigen Fassung und der Bestimmungen des Thüringer 
Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 
Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege (Thüringer Kindergartengesetz - ThürKigaG) vom 18. Dezember 
2017 (GVBl. S. 276), in der jeweils gültigen Fassung, des § 20 Abs. 8 ff. 
des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankhei-
ten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat 
Schloßvippach in seiner öffentlichen Sitzung am 19.03.2026 die folgende 
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung beschlossen:

§ 1
Träger und Rechtsform

Die Kindertageseinrichtung wird von der Gemeinde Schloßvippach als 
öffentliche Einrichtung unterhalten. Durch ihre Inanspruchnahme nach 
Maßgabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches Benutzungs-
verhältnis.

§ 2
Aufgaben und Grundsätze

(1) Die Aufgaben der Kindertageseinrichtungen bestimmen sich 
nach den Vorschriften des Thüringer Gesetzes über die Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Thüringer 
Kindergartengesetz - ThürKigaG) und den einschlägigen Rechts-
verordnungen.

(2) Die Rechte und Pflichten nach dieser Satzung nehmen die Eltern 
wahr. Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die jeweiligen Perso-
nensorgeberechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 des Achten 
Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII) oder Erziehungsberechtigten 
im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII.

(3) Mit der Anmeldung und Aufnahme ihres Kindes in eine Kinderta-
geseinrichtung erkennen Eltern die Benutzungsregelungen dieser 
Satzung an. Gleiches gilt auch für die Konzeption der jeweiligen 
Kindertageseinrichtung.
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(5) Ist bei Kindern, die bereits in der Einrichtung betreut werden, ein 
Impfschutz oder die Vervollständigung des Impfschutzes gegen 
Masern erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich oder verliert der 
Nachweis nach § 20 Abs. 9 S. 1 Nr. 2 IfSG seine Gültigkeit, ist der 
Leitung der Kindertageseinrichtung der erforderliche Nachweis 
nach § 20 Abs. 9 a IfSG innerhalb eines Monatsvorzulegen.

(6) Die Eltern sind verpflichtet, der Leitung der Einrichtung oder dem 
pädagogischen Personal unverzüglich mitzuteilen, wenn bei ihrem 
Kind eine übertragbare Krankheit, ein Krankheitsverdacht oder 
ein Ausscheiderstatus im Sinne des § 34 Abs. 1 IfSG festgestellt 
wurde. Nach einer in § 34 Abs. 1 Satz 1 IfSG genannten Erkran-
kung oder bei Verdacht darauf darf die Kindertageseinrichtung 
erst wieder besucht werden, wenn durch ein ärztliches Urteil be-
stätigt ist, dass eine Weiterverbreitung der Krankheit nicht mehr 
zu befürchten ist. Die Kindertageseinrichtung kann im Einzelfall 
auf die Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses verzich-
ten, insbesondere wenn von den Sorgeberechtigten glaubhaft 
dargelegt wird, dass ein mündliches ärztliches Urteil vorliegt. Zu 
beachten sind grundsätzlich die fachlichen Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts für die Wiederzulassung zu Gemeinschaft-
seinrichtungen gemäß § 34 Infektionsschutzgesetz in der jeweils 
aktuellen Fassung.

(7) Das Fehlen des Kindes wegen Krankheit oder aus anderem Grund 
ist der Leitung der Einrichtung bzw. dem pädagogischen Personal 
unverzüglich (nach Möglichkeit bis 7:30 Uhr des ersten Abwesen-
heitstages) mitzuteilen. Die voraussichtliche Dauer der Abwesen-
heit soll angegeben werden.

(8) Die Eltern informieren die Kindertageseinrichtung über alle we-
sentlichen Veränderungen, die die Personensorge des Kindes 
betreffen und über erhebliche gesundheitliche Veränderungen 
des Kindes, die für die Betreuung, den Schutz des Kindes oder 
anderer Kinder oder für die Notfallversorgung relevant sind. Dabei 
sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben insbesondere des Art. 
9 DSGVO zu beachten.

(9) Die Eltern haben die Bestimmungen dieser Satzung sowie der 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft und die 
Erhebung von Verpflegungsentgelten der Gemeinde Schloßvip-
pach einzuhalten und insbesondere die Elternbeiträge sowie das 
Verpflegungsentgelt regelmäßig und rechtzeitig zu entrichten.

§ 7
Pflichten der Leitung der Kindertageseinrichtung

(1) Unbeschadet der Aufgaben nach § 17 ThürKigaG übt die Leitung 
der Kindertageseinrichtung das Hausrecht in der Kindertages-
einrichtung aus. Mit der Ausübung des Hausrechts kann sie auch 
andere pädagogische Fachkräfte der Kindertageseinrichtung be-
auftragen.

(2) Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine von ihr beauf-
tragte Person führt das Aufnahmegespräch mit den Eltern durch 
und nimmt die Belehrung nach § 34 Abs. 5 des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) vor. Sie verlangt von den Eltern von Kindern ab 
Vollendung des 1. Lebensjahres die Vorlage der Nachweise nach 
§§ 20 Abs. 9 Satz 1 und 20 Abs. 9 a Satz 1 IfSG. Sie weist die Eltern 
auf die Folgen des Nichtvorlegens der erforderlichen Nachweise 
(Versagung der Betreuung gemäß § 20 Abs. 9 Satz 6 IfSG bzw. 
Benachrichtigung des Gesundheitsamtes gemäß § 20 Abs. 9 a 
Satz 2 IfSG) hin. Treten die im IfSG genannten Krankheiten oder 
ein hierauf gerichteter Verdacht auf, so ist die Leitung verpflich-
tet, unverzüglich die im Gesetz vorgeschriebenen Meldungen und 
Vorkehrungen zu treffen.

§ 8
Elternbeirat

Die Eltern der Kindertageseinrichtung haben das Recht, einen Elternbei-
rat zu bilden. Die Wahl des Elternbeirates erfolgt nach den Regelungen 
des § 12 Abs. 4 und 5 ThürKigaG. Die Gemeinde Schloßvippach stellt 
die Beteiligungsrechte des Elternbeirates bei Entscheidungen nach § 
12 Abs. 2 und 3 ThürKigaG sicher. Darüber hinaus erfolgt eine Einbe-
ziehung des Elternbeirates entsprechend der Regelung des § 29 Thür-
KigaG im Falle einer geplanten Erhöhung der Elternbeiträge oder der 
Verpflegungsgebühren.

§ 9
Versicherungsschutz

(1) Während der Betreuungszeit und für den direkten Hin- und Rück-
weg zur Kindertageseinrichtung sowie für gemeinsame Aktivitäten 
und Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung (z. B. Ausflüge) 
einschließlich der hierfür notwendigen Hin- und Rückwege besteht 
Unfallversicherungsschutz im Rahmen der gesetzlichen Unfall-
versicherung.

(2) Für die Kindertageseinrichtung besteht eine Haftpflichtversiche-
rung. Für mitgebrachte persönliche Gegenstände wird keine Haf-
tung übernommen.

(3) Vor Beginn der Betreuung eines Kindes ab Vollendung des ersten 
Lebensjahres ist der Leitung der Kindertageseinrichtung nachzu-
weisen, dass ein ausreichender Impfschutz gegen Masern bzw. 
eine Immunität gegen Masern besteht oder das Kind aufgrund ei-
ner medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann. Ein 
ausreichender Impfschutz besteht, wenn ab der Vollendung des 
ersten Lebensjahres mindestens eine Schutzimpfung und ab der 
Vollendung des zweiten Lebensjahres mindestens zwei Schutz-
impfungen gegen Masern bei dem betroffenen Kind durchgeführt 
wurden. Zum Nachweis des ausreichenden Impfschutzes bzw. der 
Immunität gegen Masern ist der Kindertageseinrichtung vorzulegen:
1. eine Impfdokumentation nach § 22 Abs. 1 und 2 des Infekti-

onsschutzgesetzes (IfSG) oder ein ärztliches Zeugnis, auch 
in Form einer Dokumentation nach § 26 Abs. 2 Satz 4 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch, darüber, dass bei dem zu 
betreuenden Kind ein nach den Maßgaben von § 20 Absatz 8 
Satz 2 IfSG ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht,

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei dem zu betreuenden 
Kind eine Immunität gegen Masern vorliegt oder sie aufgrund 
einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden 
können oder

3. eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung 
einer anderen Gemeinschaftseinrichtung im Sinne von § 33 
Nr. 1 oder 2 IfSG darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 
1 oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat.

(4) Kinder aus anderen Gemeinden innerhalb Thüringens können im 
Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 ThürKigaG bei 
freien Kapazitäten aufgenommen werden. Die Eltern sollen dies bei 
der Gemeinde sechs Monate vor der gewünschten Aufnahme unter 
Angabe der gewünschten Kindertageseinrichtung beantragen.

(5) Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung erfolgt 
durch Bescheid zu dem darin festgesetzten Datum. Ab dem im Auf-
nahmebescheid festgesetzten Datum sind die Eltern zur Zahlung 
des Elternbeitrages nach Maßgabe der Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen für die Benutzung der Kindertageseinrichtung 
in kommunaler Trägerschaft und die Erhebung von Verpflegungs-
entgelten der Gemeinde Schloßvippach verpflichtet, es sei denn, 
sie haben den Platz rechtzeitig mindestens zwei Monate vor der 
geplanten Aufnahme ihres Kindes schriftlich gegenüber der Ge-
meinde wieder gekündigt.

(6) Die Betreuung in der Kindertageseinrichtung kann widerrufen wer-
den, wenn das Kind seinen Wohnsitz in einer anderen Gemeinde 
hat oder aus der Gemeinde Schloßvippach in eine andere Ge-
meinde verzieht und der Platz für die Betreuung eines Kindes der 
eigenen Gemeinde benötigt wird. Der Aufnahmebescheid wird für 
derartige Fälle grundsätzlich mit einem Widerrufsvorbehalt ver-
sehen. Der Widerruf soll mindestens sechs Monate vor der beab-
sichtigten Beendigung des Betreuungsverhältnisses den Eltern 
zugestellt werden. Zuvor sind die Eltern anzuhören.

(7) Beabsichtigen die Eltern mit ihren Kindern den Umzug in eine an-
dere Gemeinde und soll das Kind auch weiterhin in der schon vor 
dem Umzug besuchten Kindertageseinrichtung betreut werden, 
ist dies der Gemeinde, in der das Kind betreut wird, ebenfalls in 
der Regel sechs Monate vor dem geplanten Umzug, spätestens 
jedoch mit dem Umzug, mitzuteilen.

(8) Kinder aus Gemeinden außerhalb Thüringens können im Rahmen 
des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 SGB VIII bei freien Kapazi-
täten aufgenommen werden, wenn die nicht durch Elternbeiträge 
gedeckten Kosten des Platzes durch die Wohnsitzgemeinde bzw. 
den örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe des 
Kindes und/oder durch die Eltern selbst übernommen werden.

§ 6
Mitwirkungspflichten der Eltern

(1) Die Eltern sorgen für einen regelmäßigen und kontinuierlichen 
Besuch der Kinder unter Beachtung der Öffnungszeiten der Ein-
richtung sowie des gewählten Betreuungsumfangs.

(2) Die Eltern unterstützen die Eingewöhnung ihrer Kinder. Die hierzu 
mit der Einrichtung getroffenen Absprachen sind im Interesse der 
Kinder einzuhalten. Die Eingewöhnung beginnt mit der Aufnahme 
des Kindes und beträgt in der Regel vier Wochen.

(3) Die Eltern übergeben ihr Kind zu Beginn der Betreuungszeit dem 
pädagogischen Personal und holen es nach Beendigung der Be-
treuungszeit beim pädagogischen Personal der Einrichtung wieder 
ab. Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Personals beginnt 
mit der persönlichen Übernahme des Kindes und endet mit der 
Übergabe des Kindes durch das Personal an die Eltern oder ab-
holberechtigten Personen.

(4) Die Eltern erklären bei der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung 
schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung des Kindes berechtigt 
ist. Die abholberechtigte Person soll mindestens zwölf Jahre alt 
sein. Soll ein Kind den Heimweg allein antreten, bedarf es zuvor 
einer schriftlichen Erklärung der Eltern gegenüber der Leitung. Die 
Erklärungen können jederzeit widerrufen bzw. geändert werden.
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b) Berechnungsgrundlagen für den Elternbeitrag, für die Ver-
pflegungsservicegebühr, das Getränkegeld

(2) Die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten 
werden auch für notwendige Benachrichtigungen des Gesund-
heitsamtes nach den Regelungen des IfSG verwendet.

(3) Die erhobenen gespeicherten Daten für die Benutzung der Kinder-
tageseinrichtung werden von der Gemeinde Schloßvippach nach 
Wegfall des Zweckes der Erhebung gelöscht.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ersten Tag des auf die Bekanntmachung folgen-
den Kalendermonats in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die 
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Gemeinde 
Schloßvippach vom 12. Februar 2014 (Amtsblatt der Verwaltungsge-
meinschaft An der Marke Nr. 2/2014, vom 20. Februar 2014, Seite 6) 
außer Kraft.

Ausgefertigt: Schloßvippach, den 21. Mai 2026
Gez. Köhler
Bürgermeister �  (Siegelabdruck)

Bekanntmachung der in der 15. Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Schloßvippach 
am 7. Mai 2026 gefassten Beschlüsse
In der 15. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schloßvippach 
am 7. Mai 2026, zu der die Mitglieder vorschriftsmäßig geladen und in 
beschlussfähiger Zahl erschienen waren, wurde Folgendes beraten und 
beschlossen, was hiermit gemäß § 40 Abs. 2 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO) in der jeweils geltenden Fassung, öffentlich bekannt 
gemacht wird. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unter dem Vor-
behalt der Genehmigung der Niederschrift im Rahmen der nächsten 
Gemeinderatssitzung.
Die Einsichtnahme in den Wortlaut der gefassten Beschlüsse im Ein-
zelnen sowie in die Niederschriften des öffentlichen Teils kann im Amt 
für Hauptverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach 
am Standort Schloßvippach, Erfurter Straße 6, 99195 Schloßvippach, 
zu den Amtsstunden erfolgen.
öffentlicher Teil:
Beschluss Nr. 01/15/2026
Vergabe der Liefer- und Montageleistungen zur Erweiterung der 
WINKHAUS-Schließanlage für das Sportlerheim, Weimarische 
Straße, 99195 Schloßvippach
Auf Grundlage des § 22 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO), hat der Gemeinderat der Gemeinde Schloßvippach im öffentlichen 
Teil Sitzung am 7. Mai 2026 das Folgende beschlossen:

1. Der Gemeinderat Schloßvippach stimmt der Vergabe der Liefer- und 
Montageleistungen zur Erweiterung der WINKHAUS-Schließanlage 
für das Sportlerheim, Weimarische Straße, 99195 Schloßvippach an 
das Unternehmen Schlüssel-Anschütz GmbH, Hans-Loch-Straße 52, 
99099 Erfurt aufgrund des Angebotes Nr. 20260242 vom 16. April 
2026 in Höhe von 8.846,71 EUR zu.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, den Auftragneh-
mer nach vorstehender Ziffer 1 zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:
HH-Stelle 56100.95000 (im Haushaltsplan 2026 berücksichtigt)
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl

der Mitglieder: 13
davon anwesend: 10
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
Beschluss Nr. 03/15/2026
Vergabe der Dienstleistung für Dachrinnenreinigung der gemein-
deeigenen Liegenschaften in Schloßvippach und dem Ortsteil 
Dielsdorf für einen Zeitraum von 5 Jahren
Auf Grundlage des § 22 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO),der Gemeinderat der Gemeinde Schloßvippach im öffentlichen 
Teil der Sitzung am 7. Mai 2026 das Folgende beschlossen:

1. Der Gemeinderat Schloßvippach stimmt der Vergabe der Dienst-
leistung für die jährliche Reinigung der Dachrinnen und Fallrohre 
der gemeindeeigenen Liegenschaften in Schloßvippach und dem 
Ortsteil Dielsdorf an das Unternehmen

§ 10
Elternbeiträge und Kosten der Verpflegung

Für die Benutzung der Kindertageseinrichtung wird von den Eltern der 
Kinder ein im Voraus zu zahlender Elternbeitrag nach Maßgabe der 
jeweils gültigen Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 
Benutzung der Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft und 
die Erhebung von Verpflegungsentgelten der Gemeinde Schloßvippach 
zu dieser Satzung erhoben. Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt 
durch Bescheid. Darüber hinaus werden den Eltern gesondert die Kos-
ten der Verpflegung in Rechnung gestellt. Dies erfolgt auf Grundlage der 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft und die Erhebung 
von Verpflegungsentgelten der Gemeinde Schloßvippach.

§ 11
Abmeldung

Das Benutzungsverhältnis endet durch Abmeldung des Kindes. Die 
Abmeldung ist der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach bis zum 
fünfzehnten eines Monats zum Ende des nächsten Monats schriftlich 
mitzuteilen.Die Leitung der Kindertageseinrichtung ist darüber ins Be-
nehmen zu setzen. Kinder, die in die Schule aufgenommen werden, 
gelten nach dem letzten möglichen Betreuungstag in der Kinderta-
geseinrichtung als abgemeldet, es sei denn, sie werden bereits vorher 
fristgerecht zum Ende eines Monats abgemeldet.

§ 12
Ausschluss eines Kindes vom Besuch der 
Kindertageseinrichtung/Betreuungsverbot

(1) Ein Kind kann vom Besuch der Kindertageseinrichtung insbeson-
dere dann vorübergehend oder dauerhaft ausgeschlossen werden, 
wenn
1. die in dieser Satzung geregelten Mitwirkungspflichten der 

Eltern trotz schriftlicher Ermahnung wiederholt missachtet 
wurden,

2. die Eltern einer kontinuierlichen partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit dem Personal der Einrichtung bei der Bildung, 
Erziehung und Betreuung des Kindes zuwiderhandeln

3. der Elternbeitrag trotz Mahnung für zwei aufeinanderfolgende 
Monate nicht entrichtet worden ist

4. die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung bei der Ab-
holung des Kindes mehrfach unentschuldigt innerhalb eines 
Zeitraums von einem Monat missachtet wurden oder

5. es sich trotz Ausschöpfung der pädagogischen Möglichkei-
ten der Kindertagesein-richtung nicht in die Gemeinschaft 
integrieren lässt oder andere Kinder gefährdet.

(2) Vor dem dauerhaften Ausschluss ist im Rahmen einer fehlerfreien 
Ermessensausübung zu prüfen, ob ein zeitlich befristeter Aus-
schluss ausreichend ist, um die entsprechenden Mitwirkungs- oder 
Handlungspflichten zu erreichen.

(3) Der beabsichtigte zeitlich befristete oder dauerhafte Ausschluss 
des Kindes ist den Eltern in der Regel mit einer Frist von mindes-
tens zwei Wochen bekanntzugeben. Vorher sind sie anzuhören. 
Der zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe wird 
im Rahmen seiner Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII und 
seiner Zuständigkeit für die Gewährleistung des Rechtsanspruchs 
nach § 3 Abs. 1 ThürKigaG in das Verfahren einbezogen. Der Aus-
schluss erfolgt durch Bescheid und gilt, sofern er dauerhaft ist, 
als Abmeldung.

(4) Im Falle eines Betreuungsverbotes nach § 20 Abs. 9 Satz 6 IfSG 
oder im Falle des § 6 Abs. 6 besteht das Betreuungsverhältnis 
weiter, solange dieses nach den Regelungen dieser Satzung nicht 
wirksam gekündigt wurde.

§ 13
Gespeicherte Daten

(1) Für die Bearbeitung des Aufnahmeantrags, die Erhebung von El-
ternbeiträgen, für die Erhebung von Verpflegungsentgelten so-
wie für die gesetzlich vorgesehene Entwicklungsdokumentation 
werden die für die Aufgaben nach dem ThürKigaG, nach dieser 
Satzung sowie der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträ-
gen für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in kommunaler 
Trägerschaft und die Erhebung von Verpflegungsentgelten der 
Gemeinde Schloßvippach zu dieser Satzung erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten des Kindes, der Eltern sowie weiterer Kinder 
der Familie verarbeitet.
Dies sind:
a) Allgemeine Daten: Namen der Eltern, des Kindes, anderer 

Geschwisterkinder, Geburtsdaten der Kinder, gewöhnlicher 
Aufenthalt/Wohnanschrift der Eltern und des Kindes, Kontakt-
daten (z. B. Telefonnummern, E-Mail-Adressen), Aufnahme-
wunsch bzw. -datum und -dauer, gewählter Betreuungsum-
fang einschließlich der regelmäßigen Bringe- und Abholzeiten 
sowie zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten (z. 
B. Bankverbindung für das SEPA Lastschriftmandat)
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in der aktuell gültigen Fassung, ist die Satzung der Rechtsaufsichts-
behörde, dem Landratsamt Sömmerda als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde, vorgelegt worden. Die Eingangsbestätigung wurde von 
dort mit Schreiben vom 10. April 2026 (Az. 092.51:902.58:68052/2026) 
erteilt. Das Landrastsamt hat mit Schreiben vom 23. April 2026 (Az. 
092.51:902.58:68052/2026) einer vorzeitigen Bekanntmachung nach § 
57 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO zugestimmt.
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sprötau für das Haushaltsjahr 
2026 wird nachstehend durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Ver-
waltungsgemeinschaft Gramme-Vippach öffentlich bekannt gemacht.
Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 21 Abs. 4 ThürKO ist die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Thüringer Kommu-
nalordnung enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen und die 
nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese Bekanntmachung 
betreffen, unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Sprötau 
oder der Verwaltungsgemeinschaft Gramme Vippach für die angeführ-
te Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Jahresfrist 
sind solche Verstöße unbeachtlich.
Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes beginnt gemäß § 57 
Abs. 3 ThürKO mit der heutigen Bekanntgabe. Er ist in der Verwaltungs-
gemeinschaft Gramme-Vippach, Außenstelle Großrudestedt, Amt für 
Finanzverwaltung, Bahnhofstraße 16, 99195 Großrudestedt

bis zum 12. Juni 2026
während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt. Darüber hi-
naus wird der Haushaltsplan bis zur Entlastung und Beschlussfassung 
über die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2026 nach § 80 Abs. 3 
Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.
Sprötau, den 29. April 2026
gez. Redam
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde Sprötau (Landkreis 
Sömmerda) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), in 
der aktuell gültigen Fassung, erlässt die Gemeinde Sprötau folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit festgesetzt, er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.337.649 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 96.200 Euro

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4 1)

-entfällt-
§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 222.941 Euro festgesetzt.

§ 6
- nicht besetzt –

§ 7
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.
ausgefertigt: Sprötau, den 29. April 2026
Gemeinde Sprötau
gez. Redam �  (Siegelabdruck)
Bürgermeisterin
_________

Amtliche Fußnoten:

1) Die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuern und der Ge-
werbesteuern wurden in der Sitzung des Gemeinderates am 
04. Dezember 2024 durch die „Satzung über die Erhebung der 
Grundsteuer und der Gewerbesteuer in der Gemeinde Sprötau“, 
beschlossen. Die vorstehende Satzung wurde nach Erteilung der 
rechtsaufsichtlichen Würdigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 
vom 14. Januar 2025 (Az. 092.6:963.11/68052) durch Veröffentli-
chung in der Ausgabe 02/2025 des Amtsblattes der Verwaltungs-
gemeinschaft Gramme-Vippach vom 30. Januar 2025 öffentlich 
bekannt gemacht.

Schoddel Bedachung
Dorfstraße 3

99195 Markvippach OT Bachstedt

auf Grundlage des Angebotes Nr. A-00142 vom 20. April 2026 in 
Höhe von 5.590,62 Euro zu. Reparaturmaßnahmen werden bei Er-
fordernissen entsprechend angeboten und separat beauftragt. Die 
Leistungen werden über einen Zeitraum von 5 Jahren vom 01.01.2026 
bis 31.12.2030 jährlich im IV. Quartal zu der vorgenannten Bruttoge-
samtsumme ausgeführt

2. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, das Unternehmen 
nach vorstehender Ziffer 1 zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:
Haushaltsstelle - Verwaltungshaushalt Unterhaltung baulicher Anla-
gen - wird gesplittet in die einzelnen Liegenschaften, im Haushalt 2026 
eingestellt
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl

der Mitglieder: 13
davon anwesend: 10
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
Beschluss Nr. 04/15/2026
Vergabe der Bauleistungen zur Reparatur und Erweiterung der 
Steuerung Heizungsanlage im Sportlerheim, Weimarische Straße, 
99195 Schloßvippach
Auf Grundlage des § 22 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO),hat der Gemeinderat der Gemeinde Schloßvippach im öffent-
lichen Teil seiner Sitzung am 7. Mai 2026 das Folgende beschlossen:

1. Der Gemeinderat Schloßvippach stimmt der Vergabe der Bauleis-
tungen zur Reparatur und Erweiterung der Steuerung Heizungsan-
lage im Sportlerheim, Weimarische Straße, 99195 Schloßvippach 
an das Unternehmen Elektro Degel GmbH, Sömmerdaer Straße 32, 
99195 Schloßvippach aufgrund des Angebotes Nr. A-20260214 vom 
18.02.2026 in Höhe von 6.860,58 EUR zu.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, den Auftragneh-
mer nach vorstehender Ziffer 1 zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:
HH-Stelle 56100.95000 (im Haushaltsplan 2026 berücksichtigt)
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl

der Mitglieder: 13
davon anwesend: 10
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 1
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:
Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.
nicht öffentlicher Teil:
(Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 ThürKO werden die in nicht öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse in gleicher Weise, wie die in öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt gemacht, sobald die Gründe für 
die Geheimhaltung weggefallen sind; die Entscheidung hierüber trifft der 
Gemeinderat. Der Wortlaut der Beschlüsse wird daher nur in verkürzter 
bzw. anonymisierter Form bekannt gemacht.)
Schloßvippach, den 11. Mai 2026
Köhler
Bürgermeister

Gemeinde Sprötau

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Sprötau hat in seiner Sitzung am 1. April 
2026 die Haushaltssatzung der Gemeinde Sprötau für das Haushaltsjahr 
2026 in nachstehender Fassung samt ihrer Anlagen beschlossen. Auf der 
Grundlage des § 57 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
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§ 4 1)
- entfällt -

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 272.014 Euro festgesetzt.

§ 6
- nicht besetzt -

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.
ausgefertigt: Vogelsberg, den 24. April 2026
Gemeinde Vogelsberg
gez. Harsch

(Siegelabdruck)
Bürgermeister
_________

Amtliche Fußnoten:

1) Die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbe-
steuern wurden in der Sitzung des Gemeinderates am 11. Dezember 
2024 durch die „Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und 
der Gewerbesteuer in der Gemeinde Vogelsberg“, beschlossen. Die 
vorstehende Satzung wurde nach Erteilung der rechtsaufsichtlichen 
Würdigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 14. Januar 2025 
(Az. 092.6:963.11/68068) durch Veröffentlichung in der Ausgabe 
02/2025 des Amtsblattes der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-
Vippach vom 30. Januar 2025 öffentlich bekannt gemacht.
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer 
betragen:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 271 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 389 v. H.
2. Gewerbesteuer 395 v. H.

Andere Behörden, Körperschaften und dgl.

Projektanlauf, Umsetzung des 
Gewässerrahmenplans
Der Gewässerunterhaltungsverband Gera/Gramme (GUV) als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts ist gemäß § 31 ThürWG in seinem 
Verbandsgebiet für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 
zuständig. Übergeordnete Aufgaben sind insbesondere die Pflege und 
Entwicklung der Verbandsgewässer als öffentlich-rechtliche Verpflich-
tung (§§ 39, 40 WHG & § 31 ThürWG). Gemäß seiner Verbandssatzung 
setzt der GUV u.a. Maßnahmen nach § 31 Abs. 5 ThürWG um. Dies 
beinhaltet im Wesentlichen Vorhaben nach Maßgabe der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bzw. Maßnahmen, die im Rahmen des 
Thüringer Landesprogramms Gewässerschutz 2022-2027 auszuführen 
sind.
Für die Fließstrecke der Gramme von Großmölsen bis Udestedt ste-
hen im Gewässerrahmenplan (GRP) folgende Maßnahmen zur Umset-
zung an:
ID 10606| Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung, Gewässer-
abschnitt 20-21
ID 10607| Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung, Gewässer-
abschnitt 22-24
Zielstellung ist, dass das Gewässer wieder eigenständig Lebensräume 
ausbilden kann. Geeignete Mittel zur Habitatverbesserung sind dabei 
bspw. das Entfernen von Sohl-/Uferverbau sowie der Einbau von Strö-
mungslenkern, ohne das Gewässer baulich umzuverlegen. Entspre-
chend den Vorgaben der WRRL wird eine möglichst naturnahe Fließ-
gewässerentwicklung angestrebt.
Als Auftragnehmer des GUV wurde die Ingenieurbüro Meinecke GmbH 
(Bochumer Straße 22| 99734 Nordhausen) mit der Planung beauftragt. 
Im Zuge des Projektanlaufs werden ab Juni 2026 in der vorbezeichneten 
Vorhabenstrecke Begehungen und Vermessungsarbeiten notwendig. 
Der GUV möchte hiermit seiner Ankündigungspflicht gem. § 41 Abs. 
1 WHG nachkommen. Betroffenen Anliegenden danken wir im Voraus 
für Ihr Verständnis.
Für weitere Rückfragen zu den o.g. Maßnahmen wenden Sie sich bitte 
an unseren Verbandsingenieur Herrn Johannes Kaps (Telefon: 0361/655-
1882; Email: johannes.kaps@erfurt.de).
Mit freundlichen Grüßen
Ramona Heinemann
-Geschäftsführerin-

Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer 
betragen:
1. Grundsteuer

a) für die land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe (A)

271 v. H.

b) für die Grundstücke (B) 389 v. H.
2. Gewerbe-

steuer
395 v. H.

Gemeinde Vogelsberg

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Vogelsberg hat in seiner Sitzung am 
31. März 2026 die Haushaltssatzung der Gemeinde Vogelsberg für 
das Haushaltsjahr 2026 in nachstehender Fassung samt ihrer Anla-
gen beschlossen. Auf der Grundlage des § 57 Abs. 2 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), in der aktuell gültigen Fassung, ist die 
Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Sömmerda 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde, vorgelegt worden. Die Ein-
gangsbestätigung wurde von dort mit Schreiben vom 8. April 2026 (Az. 
092.51:902.58:68056/2026) erteilt und die vorzeitige Bekanntmachung 
nach § 57 Abs. 3 Satz 2 i. V. m § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO mit Schreiben 
vom 23. April 2026 zugelassen.
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Vogelsberg für das Haushaltsjahr 
2026 wird nachstehend durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Ver-
waltungsgemeinschaft Gramme-Vippach öffentlich bekannt gemacht.
Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 21 Abs. 4 ThürKO ist die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Thüringer Kommu-
nalordnung enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen und die 
nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese Bekanntmachung 
betreffen, unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung dieser Satzung nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Vogelsberg 
oder der Verwaltungsgemeinschaft Gramme Vippach für die angeführ-
te Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Jahresfrist 
sind solche Verstöße unbeachtlich.
Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes beginnt gemäß § 57 
Abs. 3 ThürKO mit der heutigen Bekanntgabe. Er ist in der Verwaltungs-
gemeinschaft Gramme-Vippach, Außenstelle Großrudestedt, Amt für 
Finanzverwaltung, Bahnhofstraße 16, 99195 Großrudestedt

bis zum 12. Juni 2026

während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt. Darüber hi-
naus wird der Haushaltsplan bis zur Entlastung und Beschlussfassung 
über die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2026 nach § 80 Abs. 3 
Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.
Vogelsberg, den 24. April 2026
gez.
Harsch
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Vogelsberg  
(Landkreis Sömmerda) für das Haushaltsjahr 2026
Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), in 
der aktuell gültigen Fassung, erlässt die Gemeinde Vogelsberg folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit festgesetzt, er schließt
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

1.632.084 Euro

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

234.418 Euro
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.
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Werte Jugendliche in der Gemeinde Alperstedt!
Am 3. Mai wurden mir durch einen aufmerksamen Bürger mehrere 
Schmierereien im Bereich unseres Gutsparkes gemeldet. So wurde 
die dortige Bühne mit zahlreichen Schriftzügen beschmiert und auch 
die Rutsche des Kinderspielplatzes und weitere Spielgeräte mit farbi-
gen Schmierereien beschädigt. Dies sind keine Kavaliersdelikte und 
wurden zur Anzeige gebracht. Weiterhin wurde im Folgezeitraum unser 
Geräteschuppen auf dem Mehrgenerationensportplatz durch Gewalt-
einwirkung stark beschädigt.
Werte Jugendliche, die Gemeinde Alperstedt hat mit der Umgestaltung 
des Gutsparkes und des Mehrgenerationensportplatzes in den letzten 
Jahren viel Geld in die Schaffung öffentlicher Infrastruktur für alle Al-
tersgruppen investiert und hat das auch im Gemeindegebiet weiterhin 
vor. Die Höhe der zukünftigen Investitionen wird maßgeblich vom Re-
paraturaufwand für bestehende Anlagen bestimmt, der durch einige 
wenige entsteht, die sich noch nicht über die Folgen ihres Handelns 
im Klaren sind.
Werte Eltern, sprechen Sie mit Ihren Kindern und Jugendlichen über 
diese Vorfälle und machen Sie ihnen klar, dass Sachbeschädigungen 
keine Kavaliersdelikte sind und bei erfolgreichen Ermittlungen Konse-
quenzen für die Verursacher nach sich ziehen.
Der öffentliche Raum ist das Aushängeschild einer Gemeinde.
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass es bei dem sehr gu-
ten Eindruck, der uns auch bei den vielen öffentlichen Veranstaltungen 
unserer Vereine immer wieder bestätigt wird, bleibt.

Torsten Richardt
Bürgermeister Gemeinde Alperstedt

�

Nicht amtlicher Teil

Gemeinde Alperstedt

Mit Pflasterführerschein und 
Verkehrsprüfung fit für die Schule
Für die acht Vorschüler der Kita „Märchenland“ aus Alperstedt standen 
im April und Mai gleich zwei besondere Höhepunkte auf dem Programm. 
Im Rahmen der Vorbereitung auf die bevorstehende Einschulung konn-
ten die Kinder wichtige Erfahrungen rund um Sicherheit, Verhalten im 
Alltag und den zukünftigen Schulweg sammeln. Zunächst besuchte 
Susi vom ASB Sömmerda die Kita „Märchenland“ in Alperstedt und 
führte dort einen Kinder-Erste-Hilfe-Kurs mit den Vorschülern durch. 
Gemeinsam lernten die Kinder auf spielerische und zugleich anschauli-
che Weise, wie man sich in Notsituationen richtig verhält. Dabei wurden 
Pflaster geklebt, Verbände angelegt und die stabile Seitenlage geübt. 
Auch theoretische Themen kamen nicht zu kurz. So erfuhren die Kinder 
beispielsweise, wie man einen Notruf richtig absetzt und worauf dabei 
besonders geachtet werden muss. Mit großem Interesse und viel Freude 
beteiligten sich die Kinder an allen Übungen und konnten am Ende stolz 
ihre „Pflasterführerscheine“ entgegennehmen.
Ein weiterer wichtiger Programmpunkt war der Besuch bei der Verkehrs-
wacht in Sömmerda. Dort drehte sich alles um den sicheren Umgang 
im Straßenverkehr und die Vorbereitung auf den zukünftigen Schul-
weg. Neben wichtigen Grundlagen wie dem richtigen Überqueren einer 
Straße und dem korrekten Aufsetzen eines Fahrradhelmes wartete auf 
die Kinder auch eine kleine praktische Prüfung. Hier mussten sie sich 
selbstständig durch kleine Straßenzüge mit echter Ampelschaltung 
bewegen und dabei zeigen, dass sie die Verkehrsregeln sicher anwen-
den können. Für die Fahrten zu solchen Bildungsangeboten stellt die 
Gemeinde Alperstedt das angeschaffte Bürgermobil zur Verfügung. 
Dadurch haben die Kinder der Kita „Märchenland“ bereits seit einigen 
Jahren die Möglichkeit, Ausflüge im gesamten Landkreis und darüber 
hinaus zu unternehmen. Die beiden Veranstaltungen boten den Vor-
schülern nicht nur spannende Erlebnisse, sondern vermittelten zugleich 
wichtige Kenntnisse für den Alltag und den bevorstehenden Schulstart. 
Ein besonderer Dank gilt allen Ausbilderinnen und Ausbildern, die mit 
viel Engagement und Geduld diese wichtige Arbeit mit den Kindern 
ermöglichen.
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Gemeinde Großrudestedt

Magische Lesenacht an der 
Grundschule Großrudestedt
Eine ganz besondere Nacht erlebte die Klasse 4b der Grundschule Groß-
rudestedt vom 2. auf den 3. April. Im Rahmen ihres Jahresprojektes 
„Harry Potter und der Stein der Weisen“ verwandelte sich die Schule 
in ein kleines Hogwarts.
Ausgestattet mit Taschenlampen und eingeteilt in ihre eigenen Hog-
warts-Häuser begaben sich die Schülerinnen und Schüler auf eine 
spannende Rätselreise durch das dunkle Schulhaus. Ziel war es, ge-
meinsam Hinweise zu entschlüsseln, um die nächste Rätselstation zu 
finden. Teamarbeit war dabei entscheidend: Nur wenn alle vier Häuser 
zusammenarbeiteten, konnten alle Aufgaben gelöst werden.
Die besondere Atmosphäre der nächtlichen Schule sorgte für Nerven-
kitzel und Begeisterung zugleich. Schritt für Schritt näherten sich die 
Kinder dem großen Finale: Eine geheimnisvolle Schatzkiste wartete da-
rauf, geöffnet zu werden. Doch zuvor musste ein Zahlencode geknackt 
werden. Mit vereinten Kräften gelang schließlich auch diese letzte He-
rausforderung.
Zur Belohnung warteten in der Schatzkiste kleine Überraschungen aus 
der Welt von Harry Potter, darunter die berühmten Bertie Botts Boh-
nen. Besonders mutig zeigten sich viele Kinder beim Probieren der 
ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen: Neben süßen Varianten gab 
es auch Sorten wie „Ohrenschmalz“ oder „Seife“, die für viele Lacher 
sorgten und auch dazu führten, dass einige Bohnen schnell im Mülleimer 
landeten. Außerdem konnten die Schülerinnen und Schüler selbst kreativ 
werden und einen Zaubertrank herstellen und probieren.
Nach so viel Aufregung ließen die Kinder den Abend gemütlich ausklin-
gen. Bei warmen Butterbier machten sie sich bettfertig und richteten ihre 
Schlafplätze in der Aula ein. Anschließend durften sie noch gemeinsam 
oder auch ganz für sich lesen (einige sogar mit Taschenlampe unter 
der Decke).
Die Lesenacht war für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis, das 
nicht nur die Freude am Lesen, sondern auch den Zusammenhalt der 
Klasse gestärkt hat.
Ein besonderer Dank gilt Frau Henfling und Herrn Feistkorn für die tat-
kräftige Unterstützung, der Lesepatin Frau Fischer für ihre Hilfe bei 
der Vorbereitung des Schatzes sowie allen Eltern, die am Morgen ein 
reichhaltiges Frühstück vorbereitet haben.

Klasse 4b
Gemeinde Eckstedt
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Neues Spielgerät bringt große Freude 
in die Kita Hornsberg Knirpse
Große Aufregung herrschte am Dienstagmittag, dem 05. Mai 2025, in 
der Kita „Hornsberg Knirpse“. Für die jüngsten Kinder wurde ein neues 
Spielgerät im Garten installiert - ein Projekt, das dank der Unterstützung 
des Fördervereins Hornsberg Knirpse e.V. realisiert werden konnte.
Bereits zur Mittagszeit rückten die Mitarbeiter des Bauhofs aus Groß-
rudestedt an und machten sich tatkräftig an die Arbeit. Mit schwerem 
Gerät wurde der Spielbereich vorbereitet, Sand bewegt und das neue 
Element fachgerecht aufgebaut. Innerhalb weniger Stunden nahm das 
farbenfrohe Spielgerät seinen Platz im Garten ein und verwandelte die 
Fläche in eine spannende Entdeckungslandschaft für die Kleinsten.
Am Nachmittag war es dann endlich so weit: Die Kinder der Bienchen-
gruppe durften ihr neues Spielgerät in Besitz nehmen. Die Freude war 
groß, als sie die Anlage neugierig erkundeten, Sand schaufelten und die 
verschiedenen Spielmöglichkeiten ausprobierten. Mit viel Begeisterung 
wurde das neue Highlight direkt eingeweiht und bespielt.
Doch damit nicht genug: Für die Kleinsten der Kita gab es ein weiteres 
neues Spielgerät. Dank der Unterstützung des Fördervereins konnte 
zusätzlich eine bunte Spielraupe für den U3-Bereich gekauft werden. 
Die Raupe lädt die Kinder zum Krabbeln, Entdecken und gemeinsamen 
Spielen ein und sorgt bereits jetzt für viele strahlende Gesichter auf dem 
Außengelände der Kita.
Die Kita-Leitung und das gesamte Team zeigen sich dankbar für die 
Unterstützung des Fördervereins, der diese Anschaffungen möglich 
gemacht hat. Die neuen Spielgeräte bieten den Kindern nicht nur jede 
Menge Spaß, sondern fördern zugleich ihre motorischen Fähigkeiten, 
Kreativität und das gemeinsame Miteinander.
Ein gelungener Tag für die kleinen „Hornsberg Knirpse“ - und ein weiterer 
Schritt zu einer noch schöneren und abwechslungsreicheren Kita-Zeit.
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Arbeitseinsatz auf dem 
Spielplatz in Kleinrudestedt
Am 25. April 2026 fand unser diesjähriger Arbeitseinsatz 
auf dem Spielplatz statt. Der Spielplatz sollte für die 
neue Saison wieder hergerichtet werden. Die Spielge-
räte wurden geputzt, das Laub und die herumliegenden Eicheln wurden 
zusammen geharkt. Es wurden kaputte Sandspielförmchen aussortiert 
und die Bänke geschliffen und gestrichen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vielen Dank an alle tatkräftigen 
Helfer für eure Zeit und euren Einsatz.

�

�

Bücherzelle in Kleinrudestedt
Im Rahmen unserer Frühjahrsputzaktion haben wir auch 
unsere Bücherzelle aufgeräumt. Unsere Bücherzelle 
bietet die Möglichkeit, Bücher kostenlos und anonym 
zu tauschen oder auszuleihen. Wer ein Buch entnimmt 
bringt idealwerweise ein anderes Buch zurück. So bleibt 
die Auswahl vielfältig und attraktiv für alle.
Leider mussten wir feststellen, dass unsere Bücherzelle auch genutzt 

wird, um alte Bücher zu entsorgen. 
Beschädigte, verschmutzte oder 
veraltete Werke sollten nicht ein-
fach abgestellt werden, da sie die 
Qualität der Bücherzelle mindern. 
Stattdessen gehört es zur vorbild-
lichen Nutzung, nur gut erhaltene 
und lesenswerte Bücher einzustel-
len. Dadurch entsteht ein Ort, der 
zum Stöbern einlädt und Freude am 
Lesen vermittelt.

Kreative Töpferstunden in der Kita
In den vergangenen Wochen wurde es mittwochs besonders kreativ 
bei der Fuchs- und Hasengruppe. Gemeinsam mit Frau Karen Persch 
konnten die Kinder erste Erfahrungen im Töpfern sammeln und ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen.
Mit viel Freude und Begeisterung entstanden dabei zahlreiche unter-
schiedliche Kunstwerke aus Ton. Es waren nicht nur Kreativität und 
Geschick im Mittelpunkt, sondern auch das gemeinsame Arbeiten und 
Ausprobieren.
In den kommenden Wochen werden die entstandenen Töpferarbei-
ten gebrannt und liebevoll bemalt. Anschließend dürfen die Kinder ihre 
Kunstwerke mit nach Hause nehmen und ihren Familien präsentieren.
Ein herzliches Dankeschön gilt außerdem dem Förderverein, der dieses 
besondere Angebot ermöglicht und unterstützt hat. Durch diese Unter-
stützung konnten die Kinder wertvolle kreative Erfahrungen sammeln 
und mit großer Freude am Projekt teilnehmen.

Das Team der Kita Hornsberg Knirpse

Ortsteil Kleinrudestedt

Der Osterhase war da…..
Pünktlich zum Ostersonntag, kam der Osterhase wieder 
nach Kleinrudestedt, Schwansee, Großrudestedt und 
Kranichborn.
Viele Kinder warteten ganz gespannt am jeweiligen Bür-
gerhaus, bis die Osterhasen ihre Ankunft mit einer Ehrenrunde durch 
das Dorf und ihrer Glocke einläuteten.
Und natürlich durfte auch die voll gepackte Kiepe mit über 100 Oster-
tütchen nicht fehlen. Die Kinder haben sich sehr gefreut und unseren 
Hasen hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis nächstes Jahr…..
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Gemeinde Kleinmölsen

Wuseln, Wimmeln, Werkeln – 
Arbeitseinsatz in Kleinmölsen
Am letzten Aprilsamstag ist etwas anders in Kleinmölsen. Wo sonst 
eher ruhiges Dorfidyll und menschenleere Gassen den Start ins Wo-
chenende prägen, wimmelt es von fleißigen Leuten in Arbeitskleidung. 
Multicars, und Traktoren sind unterwegs, beladen mit Grünschnitt. Ein 
kleiner Bagger hebt Löcher aus am Straßenrand. Die Frühlingssonne 
strahlt mit aller Kraft. Es ist Frühjahrsputz in Kleinmölsen.
Rund 50 Einwohnerinnen und Einwohner haben sich zusammengefun-
den zum Arbeitseinsatz. Entlang der Hauptstraße und Gassen durchs 
Dorf pflanzen sie an diesem Tag zahlreiche Bäume, jäten und harken die 
Beete und Grünflächen und setzen allerlei frisches Grün in die Erde. Am 
Spielplatz werden Bänke und Spielgeräte geschliffen und gestrichen, 
im Wäldchen junge Bäume von Unkraut und Schutzgittern befreit. Um 
die Häuser und Höfe wird gefegt, gepflanzt und geputzt. Ein Wuseln, 
Wimmeln und Werkeln wie man es lange nicht gesehen hat im Ort. 
Das 300-Seelen-Dörfchen macht sich hübsch, denn dieses Jahr feiert 
Kleinmölsen 1150 Jahre urkundliche Ersterwähnung.
Im eigens deswegen ins Leben gerufenen Festkomitee war schon früh 
klar, dass ein wesentlicher Aspekt rund um das Jubiläum das Verschö-
nern des Ortsbildes sein soll. „Kleinmölsen putzt sich raus“ ist das 
Motto, das durch das ganze Jubiläumsjahr begleitet. Der samstägliche 
Subbotnik im April ist nur der Anfang.
Und das gemeinsame Anpacken lockt offenbar viele aus der Anonymität 
des Großstadt-Speckgürtels. Motivation und Aufbruch liegen in der 
Luft, Freude herrscht am Samstagmorgen angesichts der Vielzahl an 
Helferinnen und Helfern. Gerechnet hatte das Orga-Team mit 20, viel-
leicht 25 Leuten, die mit anpacken. Am Ende sind es mehr als doppelt 
so viele. Das mag auch daran liegen, dass das Festkomitee kurz zuvor 
im ganzen Ort per Wurfsendung alle Haushalte zum Mitmachen aufge-
rufen hat. Überhaupt ist es ein Anliegen, im Ort Gemeinschaft zu stiften, 
Zusammensein und Zusammenhalt zu leben. Das Festwochenende und 
Aktionen wie dieser Arbeitseinsatz tragen zum Erreichen dieser Ziele bei.
Vom 21. bis 23. August wird in Kleinmölsen gefeiert. Bis dahin wird sicher 
noch einiges im Ortsbild sichtbar werden, was auf das Jubiläum und die 
Festtage hinweist. Man darf gespannt sein auf Hubschrauberflüge (für 
die es nur begrenzte Plätze gibt), auf eine Flaniermeile, auf 1150-fachen 
Ideenreichtum beim Verbinden von Geschichte und Zukunft des Ortes, 
auf ein Programm für Jung und Alt und vieles mehr.

Alle Infos online unter www.bit.ly/m/kleinoelsen1150
Im WhatsApp-Kanal unter 
www.bit.ly/KanalKleinmoelsen
Hubschrauber-Buchung unter 
www.bit.ly/kleinmoelsen-airlines

Gemeinde Markvippach/Bachstedt

Familienfest im Zwergenland Markvippach
Im Mai fand unser fröhliches Familienfest in der Nähe des Kindergartens 
statt. Zu diesem besonderen Nachmittag waren Eltern, Großeltern, Tan-
ten, Onkel sowie Freunde herzlich eingeladen. Trotz des Regenwetters 
ließen wir uns das Fest nicht verderben und verbrachten gemeinsam 
viele schöne Stunden.
Bereits zu Beginn begrüßten die Kinder alle Gäste mit fröhlichen Bewe-
gungsliedern und sorgten damit sofort für gute Stimmung.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Bei Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen, der von den Eltern liebevoll vorbereitet wur-
de, konnten sich alle Gäste stärken und gemütlich zusammensitzen.

Generalüberholung der Friedhofsbank
Die Bank auf dem Friedhof ist in die Jahre gekommen 
und konnte nicht mehr genutzt werden. Überall hatte 
sich Moos angesammelt und von der ursprünglichen 
Farbe war nicht mehr viel zu sehen.
Unser Mitglied Walter S. hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Bank 
zu restaurieren. Die komplette Bank wurde in Einzelteile zerlegt, alle 
Bretter wurden abgeschliffen, neue Farbe und neue Schrauben wurden 
angebracht.
Nun sieht die Bank wieder aus wie neu. Vielen Dank an Walter für Deine 
Arbeit und Dein Engagement.

�

Ortsteil Schwansee
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Gemeinde Nöda

Entenrennen 2026 in Nöda: Bunte Enten, 
starke Strömung und beste Stimmung
Am 30. April 2026 fand in Nöda auf der Schmalen Gera bereits zum sieb-
ten Mal das traditionelle Entenrennen des Fördervereins der „Kleinen 
Entdecker“ der Kita Nöda statt. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
und dem Angelverein wurde die beliebte Veranstaltung erneut zu einem 
echten Highlight im Dorfleben.
Insgesamt gingen 220 liebevoll gestaltete Enten an den Start. Ob Milka-
Ente, Erdbeer-Ente oder viele weitere kreative Ideen - jede einzelne war 
ein kleines Kunstwerk. Doch selbst am Veranstaltungstag konnten noch 
Enten erworben und mit Stiften verziert werden. Eine dieser „Last-Minu-
te-Enten“ schaffte es tatsächlich auf einen hervorragenden dritten Platz.
Für zusätzliche Spannung sorgten in diesem Jahr die besonderen Be-
dingungen der Schmalen Gera. Durch den hohen Wasserstand und die 
starke Strömung ging es deutlich schneller als in den Vorjahren voran, 
sodass am Zieleinlauf höchste Aufmerksamkeit gefragt war. Das Ren-
nen entwickelte sich zu einem rasanten Spektakel, das die zahlreichen 
Besucher begeisterte.
Am Ende durften sich die Besitzer der 20 schnellsten Enten über attrak-
tive Hauptpreise freuen. Ein besonderes Highlight war dabei erstmals 
die Beteiligung des Campingplatzes Thürkies, der für den ersten Platz 
eine Familienübernachtung mit Zelt oder Camper zur Verfügung stellte. 
Weitere Preise wurden unter anderem vom Restaurant Schwarzburger 
Hof sowie von beliebten Ausflugszielen wie dem Kletterpark Hohenfel-
den, der Avenida Therme, den Feengrotten in Saalfeld-Rudolstadt, dem 
Theater Erfurt, der ega, dem Meeresaquarium Zella-Mehlis und dem 
Jump Park Erfurt gestiftet. Und auch alle anderen Teilnehmer gingen 
dank vieler liebevoll zusammengestellter Trostpreise nicht leer aus.
Trotz sonnigen Wetters sorgte ein kalter Wind für frische Temperaturen. 
Umso wichtiger war die Absicherung des traditionellen Maifeuers durch 
die Feuerwehr, das im Anschluss an das Rennen stattfand. Bei Musik, 
Essen und Getränken konnten sich die Kinder austoben, während die 
Erwachsenen das gesellige Miteinander genossen - ein rundum gelun-
genes Fest für die ganze Familie.
Ein großer Dank gilt allen Sponsoren sowie den engagierten Unterstüt-
zern: den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kita, der Feuerwehr, 
dem Angelverein, den zahlreichen freiwilligen Helfern und nicht zuletzt 
den vielen Kuchenbäckern, die zum Gelingen des Tages beigetragen 
haben.
Auch im kommenden Jahr ist das Entenrennen wieder fest eingeplant. 
Mitmachen kann jeder - und der Erlös kommt wie immer vollständig den 
Kindern der Kita zugute. Alle sind herzlich eingeladen!
Förderverein „Kleine Entdecker“ der Kita Nöda

Im Anschluss warteten viele verschiedene Spiel- und Mitmachstationen 
auf die Kinder und ihre Familien. Ob Torwandschießen, Dosenwerfen, 
Zielwerfen, Eierlauf, Laufradwettfahrt, Bastelstation oder Blumen pflü-
cken - überall gab es etwas zu entdecken und auszuprobieren. Für jede 
erfolgreich absolvierte Station erhielten die Kinder einen Stempel in ihr 
Stempelheft. War das Heft vollständig ausgefüllt, wartete ein kleiner 
Preis. Natürlich ging dabei niemand leer aus - alle Kinder bekamen 
eine Überraschung. Besonders schön war zu sehen, dass nicht nur die 
Kinder, sondern auch Eltern und Verwandte viel Freude an den Wett-
spielen und Stationen hatten. Gemeinsam wurde gelacht, ausprobiert 
und mitgefiebert.
Am Abend klang das Fest bei Würstchen und Brätel vom Grill in gemüt-
licher Runde aus. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Kuchenbäckerin-
nen und Kuchenbäckern, den Vätern am Rost sowie allen Eltern, die bei 
der Vor- und Nachbereitung geholfen haben. Ohne diese Unterstützung 
wäre ein so gelungenes Fest nicht möglich gewesen.
Die größte Freude war jedoch die Rückmeldung der Kinder am nächsten 
Tag: „Es war richtig schön!“ Damit bleibt das Familienfest für alle Betei-
ligten als voller Erfolg und schöne Erinnerung bestehen.

Euer Kitateam
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Gemeinde Ollendorf

Das erwartet euch:
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Gemeinde Schloßvippach/Dielsdorf

Stiefelanschlag – 28.03.2026
Stiefelanschlag in Dielsdorf - Das heißt seit Jahren: Die Kirmes-Saison 
geht los!
Und was kann unsere Jugend besonders gut? Eine geile Party planen 
und bewerben!
Mit vielen witzigen Instagram-Posts wurde bereits lange im Vorfeld für 
die Party geworben.
Bereits die Tage zuvor wurde fleißig vorbereitet. Das Festzelt wurde auf 
Vordermann gebracht, Getränke wurden kaltgestellt und alles was eben 
sonst noch erledigt werden musste.
Weit über 500 Gäste feierten zu den Klängen von den DJs MagicMarv 
und Dapanu. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt, getrunken 
und gefeiert. Viele Kirmesgesellschaften aus Nah und Fern waren eben-
falls unter den Gästen und vernichteten 80 Stiefel. Die ausgelassene 
und fröhliche Stimmung lag die ganze Nacht in der Luft.
Wir bedanken uns bei allen Helfern die zum Gelingen des Abends bei-
getragen haben.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Kirmes-Saison.
Die Kirmesgesellschaft Dielsdorf
Der Feuerwehrverein Dielsdorf e. V. bedankt sich bei der Kirmesge-
sellschaft Dielsdorf. © Zain malik - stock.adobe.com



Verwaltungsgemeinschaft „Gramme-Vippach“	 - 24 -� Nr. 6/2026

Maifeuer
Am 30.04.2026 fand unser traditionelles Maifeuer statt und auch in 
diesem Jahr war die Veranstaltung ein voller Erfolg.

�
Bei bestem Frühlingswetter konnten wir zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher aus Schloßvippach und der Umgebung begrüßen. Schon in 
den frühen Abendstunden füllte sich der Platz, und es entstand schnell 
eine gesellige und ausgelassene Atmosphäre. Viele nutzten die Gele-
genheit, um Freunde, Nachbarn und Bekannte zu treffen und gemeinsam 
in den Mai zu feiern.
Für das leibliche Wohl war selbstverständlich bestens gesorgt: Bei Brat-
wurst, Brätel und einer Auswahl an Getränken blieb kein Wunsch offen. 
Besonders freuen wir uns, dass wir im Sinne von „Unser Dorf - unsere 
Produkte“ regionale Erzeugnisse anbieten konnten. Die Fleisch- und 
Wurstwaren stammten von der Fleischerei Fisch, die Backwaren von der 
Bäckerei Süpke - dafür ein herzliches Dankeschön für die zuverlässige 
und qualitativ hochwertige Unterstützung.
Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der stimmungsvolle Beitrag 
des Spielmannszugs Schloßvippach. Mit ihrer Musik sorgten sie für eine 
tolle Atmosphäre und trugen maßgeblich zur gelungenen Veranstaltung 
bei. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Auch das Entzünden des Maifeuers war wieder ein schöner Moment, 
der von vielen Gästen aufmerksam verfolgt wurde und den Abend auf 
besondere Weise bereicherte.

Ernennungen zum Zugführer
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
das ehrenamtliche Engagement unserer Kameradinnen und Kameraden 
in der Freiwilligen Feuerwehr ist eine zentrale Stütze unserer Sicherheit.
Neben einem hohen persönlichen Zeitaufwand erfordert es körperliche 
Fitness, psychische Belastbarkeit und die Bereitschaft zur Aus- und 
Fortbildung.
Der Zusammenhalt innerhalb der Kameradschaft ist die Grundlage für 
eine erfolgreiche Feuerwehrarbeit. Neben dieser Voraussetzung benö-
tigt aber jedes gute Team auch eine gute Führung, um seine Einsätze 
professionell absolvieren zu können.
Ich freue mich daher, dass unsere Kameraden Till Marx und Michel 
Khan erfolgreich ihre Lehrgänge absolviert haben und ich sie jeweils 
zum Zugführer berufen durfte.
Beiden Kameraden danke ich für ihr überdurchschnittlich großes, 
ehrenamtliches Engagement und die Bereitschaft Verantwortung zu 
übernehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Uwe Köhler
Bürgermeister Schloßvippach & Dielsdorf

Zugführer Till Marx und Bürgermeister Uwe Köhler

Zugführer Michel Khan und Bürgermeister Uwe Köhler
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Heike Gläßer

Ein großes Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern, die bereits im 
Vorfeld sowie am Veranstaltungstag selbst tatkräftig unterstützt haben 
- sei es beim Aufbau, der Versorgung der Gäste oder der Organisati-
on im Hintergrund. Wir möchten uns auch bei den Kammeraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Schloßvippach für die Absicherung des Feuers 
bedanken.
Ebenso bedanken wir uns herzlich bei unseren Sponsoren, die uns auch 
in diesem Jahr wieder unterstützt haben.
Wir freuen uns sehr über die große Resonanz und die vielen positiven 
Rückmeldungen und hoffen, Sie alle auch im nächsten Jahr wieder bei 
unserem Maifeuer begrüßen zu dürfen.
Ihre
Freiwillige Feuerwehr Schloßvippach e.V.

Bauernhof-Projekt im Kindergarten 
Regenbogen Schloßvippach
Mit viel Vorfreude und Ideen planten wir ein riesiges Projekt, was über 
mehrere Wochen gehen sollte.
Die Kinder, die schon beste Erfahrung im Umgang mit verschiedenen 
Tieren haben, bekommen noch mehr Einblick und Kontakt zu Bauern-
hoftieren.
Jede Woche steht ein Tier im Fokus. Angefangen mit Pferden, weiter 
mit Schweinen, Schafen, Ziegen, Kühen usw.
Wir bauten und bastelten aus Karton verschiedene Ställe für die Tiere.
Die Kinder und ihre Eltern halfen mit, indem sie Körner, Stroh und Kar-
tons mitbrachten.
Es war ein Gewusel in der Bauecke und wir erweiterten den Bauern-
hof im ganzen Gruppenraum. Alle Kinder waren mit Begeisterung und 
Tatendrang dabei.
Aufregung und Spannung war dann, als der Tag kam, an dem wir zur 
Laproma Schloßvippach wanderten.Wir durften die Kühe in jedem Stall 
besuchen und erfuhren von Herrn Van Leeuwen viele wichtige Stationen 
im Leben einer Kuh.
Herr Kirchner, Chef der Laproma, ermöglichte nicht nur den Besuch 
der Laproma, sondern stieg gleich auf unsere Bitte zur Unterstützung 
unserer Miet- Hühner ein. Er finanziert für 2 Wochen, dass bei uns im 
Kindergarten Hühner wohnen dürfen.
Wir bedanken uns recht herzlich dafür!

Zu Ostern hatten wir ein Häschen zu Besuch. Ein bisschen eingeschüch-
tert durch den Lärm vieler Kinder, aber es war geduldig und es ließ sich 
streicheln. Eine schöne Osterüberraschung.
Vorige Woche besuchten wir Familie Markus und Bernd Härter in Schloß-
vippach. Sie züchten Dackel. Sechs kleine Dackelwelpen waren der 
Renner. 
Die Kinder waren Feuer und Flamme und wären am liebsten zu den  
6 Wochen alten Welpen in den Zwinger geklettert. Auf dem Hof und im 
Garten bei Hühnern, Wachteln, Tauben und Fasanen ließen die Kinder 
ihrem Bewegungsdrang freien Lauf und wurden dann mit Kartoffelsalat 
und Würstchen vom Gastgeber belohnt. Vielen Dank für den erlebnis-
reichen Vormittag.
Wir freuen uns jetzt erst mal auf die Zeit mit den Hühnern und wollen sie 
füttern, Eier abnehmen, das Gehege sauber machen und noch einiges 
mehr. Für die Kinder ist es eine Bereicherung ihres Erfahrungsschatzes.
Wie verhalte ich mich mit Hühnern? Wie und mit was werden sie gefüt-
tert? Was brauchen sie noch alles?
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Gemeinde Sprötau

Haus- und
HofflohmarktHofflohmarkt

Samstag 06.06.2026
10 - 16 Uhr
Sprötau

Essen und Getränke auf dem Dorfplatz
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•	 Schreibauslagen � 51,27 E (ca 9€/a)
•	 Kontoführung � 495,72 € (ca 180€/a)

•	 Kontostand am 29.1.2026 � 10.015,67 €
•	 Davon WAF � 2.799,19 €,
•	 Mittel für Hege � 3.800,43 €,
•	 angesparter Reinertrag 7 Jahre � 2.616,05 €

•	 Der Reinertrag beträgt
•	 für das Pachtjahr 2019/20 � 271,99 €
•	 für das Pachtjahr 2020/21�  711,77 €
•	 für das Pachtjahr 2021/22 � 246,57 €
•	 für das Pachtjahr 2022/23 � 421,55€
•	 für das Pachtjahr 2023/24 � 292,30
•	 für das Pachtjahr 2024/25 � 338,48 €
•	 für das Pachtjahr 2025/26 � 333,39 € (vorläufig)
•	 das ergibt für Ansparzeitraum 19/20-23/24 � 1.944,18 € 

(1,2386 €/ha)
•	 Ansparbeschluss Beschluss 3/2019
•	 zur Auszahlung anstehend

•	 für Pachtjahre 24/25-25/26� 671,87
•	 Diskussion zum Tätigkeitsbericht und Kassenbericht

TOP 4 Beschluss über die Entlastung des Jagdvorstandes
•	 Beschluss 1/2026

•	 Entlastung des Jagdvorstandes für den Zeitraum vom 
03.04.2023 bis 29.01.2026 
wurde angenommen mit 12 Stimmen / 391,07 ha

TOP 5 Beschluss über Endterminfestlegung für Auszahlungsan-
träge der Pachtjahre 2019120 bis 2023/24
•	 Beschluss 2/2026

•	 für die Auszahlung des Reinertrages der Pachtjahre 2019/20 
- 2023/24 wird der Endtermin 31.12.2026 festgelegt. Da-
nach eingehen Anträge werden nicht mehr ausgezahlt 
wurde angenommen mit 12 Stimmen / 391,07 ha

TOP 6 Beschluss über das Ansparen und die Auszahlungsmodali-
täten für den Reinertrag ab dem Pachtjahre 2024/25
•	 Beschluss 3/2026

•	 Ansparen des Reinertrages d. Pachtjahre 2024/25 bis 
2028/29; Auszahlung nur auf Antrag 
wurde angenommen mit 12 Stimmen 1 391,07 ha

TOP 7 Beschluss über Verwendung von Geld aus dem Hegefond
•	 Antrag der Jäger auf Zuschuss für Wildkühlschrank

•	 Jäger haben Kühlschrank erworben und den Mietvertrag mit 
der Gemeinde über die Räumlichkeiten zum aufstellen im KITA 
Nebengebäude geschlossen

•	 Wunschzuschuss der Jäger 1000 €
•	 Vorschlag Vorstand: Mittel sollen aus dem Hegefond zur Ver-

fügung gestellt werden
•	 Beschluss 412026

•	 die Jagdgruppe Udestedt erhält 800 € als Zuschuss für den 
Wildkühlschrank aus Mitteln der Hege 
wurde angenommen mit 12 Stimmen / 391,07 ha

TOP 8 Anfragen und Mitteilungen
•	 Herr Brüheim fragt ob wegen der steigenden Kosten eine Pacht-

preisanpassung möglich ist
•	 Herr Winzer antwortet:

•	 der Vorstand beobachtet den Kostenanstieg und wird spätes-
tens ende des Pachtvertrages höhere Pacht anstreben

•	 Möglichkeit einer Kostenreduzierung durch Wechsel der Bank 
schwierig, da für Körperschaften des öffentlichen rechts keine 
günstigen Konditionen angeboten werden

Udestedt, 17.03.2026

Gemeinde Udestedt

Versammlung der Jagdgenossenschaft Udestedt

Protokoll

Ort: Weimarischen Hof, 99198 Udestedt
Termin: Dienstag, den 17. März 2026
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:45 Uhr
Anwesenheit: lt. Anwesenheitsliste (Anhang)

12 Landeigentümer und 4 Bevollmächtigte
mit insgesamt 391,07 ha Fläche

Protokollführer: Wechsung, Christina
Einlass: Winzer, Matthias und Wechsung, Christina
Auszählung: Hirschfeld, Christoph und Wechsung, Christina

Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung ������������������������������������������������������������������������������4
TOP 2 Tätigkeitsbericht des Jagdvorstandes �������������������������������4
TOP 3 Kassenbericht / Reinertragsaufstellung ����������������������������4
TOP 4 Beschluss über die Entlastung des Jagdvorstandes �������5
TOP 5 Beschluss über Endterminfestlegung für 

Auszahlungsanträge Pachtjahre 2019/20 bis 2023/24�����  5
TOP 6 Beschluss über das Ansparen und die 

Auszahlungsmodalitäten für den Reinertrag 
ab dem Pachtjahre 2024125 �������������������������������������������������5

TOP 7 Beschluss über Verwendung 
von Geld aus dem Hegefond ������������������������������������������������5

TOP 8 Anfragen und Mitteilungen ��������������������������������������������������5

TOP 1 Begrüßung
•	 erfolgt durch Jagdvorsteher M. Winzer
•	 Feststellung der fristgerechten Bekanntgabe der Einladung im 

Amtsblatt der VG Nr. 3/2026
•	 Protokollführer Wechsung, Christina
•	 Auszähler Hirschfeld, Christoph und Wechsung, Christina
•	 Bekanntgabe Tagesordnung

•	 Sonstiges keine Beschlüsse
•	 Feststellung der Anwesenheit und ha-Fläche zur notwendigen 

Mehrheit bei Beschlussfassung

TOP 2 Tätigkeitsbericht des Jagdvorstandes
•	 Kataster jährlich aktualisiert
•	 Jagdvorsteher hat ein kostenloses E-Mail Postfach eingerichtet

•	 Jagdgenossenschaft-Udestedteproton.me
•	 starker Anstieg von Fallwild

•	 2020-22 7 Stück auf 2023-25 20 Stück
•	 Burghard Gras als Mitpächter aus bestehenden Pachtvertrag zum 

31.03.24 ausgeschieden
•	 Jan Rudolph und Hugo Dieling erhielten ab 1.4.25 Jagderlaub-

nischeine
•	 Flurbereinigungsverfahren Bachstedt keine Fortschritte
•	 Flurbereinigungsverfahren Udestedt Zuteilungsplan fertig zur Prü-

fung beim Ministerium, Genehm wird Ende 2026 erwartet, Zutei-
lungsbeschluss 2027 möglich

•	 NE Maßnahme Sanierung Mühlgraben abgeschlossen
•	 NE Maßnahme für Windräder geplant

•	 Alleepflanzung an verscheidene Wegen
•	 Anpflanzung am Bachstedter Loch
•	 Agroforstanlage am 011endorfer Weg

TOP 3 Kassenbericht 1 Reinertragsaufstellung
•	 für den Zeitraum 03.04.23 bis 29.01.26

•	 geprüft vom Kassenprüfer ohne Beanstandungen
•	 Kontostand zum 03.04.23 � 9668,06 €
•	 Einnahmen Pacht: � 1879,60
•	 Ausgaben � 1531,99 €

•	 Berufsgen. Beiträge � 144,00 (48€/a)
•	 Verband� 456 (228€/a)
•	 Kataster � 385 (145€/a)
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Kirchliche Nachrichten für alle Gemeinden

Ev.-Luth. Pfarrbereich Großbrembach
Ellersleben, Großbrembach, Kleinbrembach, Vogelsberg

Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein:

Samstag: 13.06.2026
16:00 Uhr Großbrembach

Teenchurch im Pfarrhof
mit Pizzabacken

2. So. nach Trinitatis: 14.06.2026
10:00 Uhr Kleinbrembach
Samstag: 20.06.2026
18:00 Uhr Ellersleben

Kirmesgottesdienst
Freitag: 26.06.2026
18:30 Uhr Kleinbrembach

Jugendtreff im Wohlklanghaus
4. So. nach Trinitatis: 28.06.2026
14:00 Uhr Vogelsberg

Festgottesdienst zur Kirmes und 1150-Jahrfeier mit an-
schl. Kaffee und Kuchen

Frauenkreise:

Großbrembach: 09.06.26 14 Uhr
Kleinbrembach: 16.06.26 14 Uhr
Vogelsberg: 11.06.26 14 Uhr
Vorkonfirmandenunterricht:
mit Pastorin Bettina Reinefeld-Wiegel und
Gemeindepädagoge Tino Schimke in Buttstädt:
donnerstags, 18.30-19.30 Uhr
Termine: 11.06.26, 25.06.26
Jeweils im Gemeindehaus in Buttstädt.
Christenlehre „Finne“ in Hardisleben:
Donnerstags, 16.30 - 18.00 Uhr in der Kirche
Kinderkirche in Rudersdorf:
Mittwochs, 16.00 Uhr im Pfarrhaus

Wir erforschen den Wald mit allen Sinnen
Was war das? - Ein Rascheln im Wald ist zu hören und eine schnelle 
Bewegung zieht unsere aufmerksamen Blicke zum Dickicht im Wald. Es 
gleicht einem Krimi, so spannend ist es. Wir befinden uns am Rand eines 
nahegelegenen Waldstückes, zu dem wir nun schon mehrfach Ausflüge 
unternommen haben. Rasch entdecken wir, dass im Wald etwas oder 
jemand rennt und nur Sekunden später huschen Rehe vor uns über den 
Waldweg auf das Feld hinaus. Was für eine tierische Überraschung! Die 
Kinder staunen nicht schlecht, als sie sehen, wie flink und galant sich die 
Rehe bewegen. Kurz nach diesem Erlebnis erreichen wir unsere kleine 
Wald-Basis. Von dort aus entdecken wir alle Bereiche des Waldes. Wir 
bauen Hütten aus großen Ästen, beobachten durch die Becherlupen die 
Larven von Käfern und Faltern, riechen an den Blättern des Bärlauchs 
und üben unsere Balance, während wir über Baumstämme klettern. 
Ausgestattet mit Naturführern bestimmen wir die Pflanzen und Tiere und 
erfahren ganz neues Wissen über diese. Selbst um kleine Waldkobolde, 
Baumgeister oder Waldfeen kümmern wir uns. So bauten wir ihnen vor 
Kurzem ein schönes Zuhause aus Stöcken, Moos und Rinde. Bei un-
serem kommenden Ausflug werden wir nachsehen, ob dort magische 
Wesen, oder vielleicht doch eine kleine Mäusefamilie eingezogen ist.
Unsere Waldausflüge sind ein fester Bestandteil unserer pädagogischen 
Arbeit. Sie fördern die Umweltbildung und bieten den Kindern vielfältige 
Möglichkeiten, selbstständig wertvolle Naturerfahrungen zu sammeln 
und ihre Verbindung zur Natur zu stärken.

Gemeinde Vogelsberg

Lesefest
Die Woche vom 20. – 24.04.2026 stand an der Grundschule Vogelsberg 
unter einem sehr schönen Motto: es war Lesewoche.
In allen Klassen wurden die besten Vorleser ermittelt. Dazu brachten 
die Schülerinnen und Schüler eine Auswahl ihrer Lieblingslektüre mit in 
die Schule. Viele schöne Kinderbücher, ob lustig, spannend oder infor-
mativ, kamen zur Vorstellung. Mit liebevoll vorbereiteten Lesevorträgen 
begeisterten die Kinder ihre Klassen. Die zwei besten Leser jeder Klasse 
konnten ihr Können am Freitag beim Lesefest unserer Grundschule 
unter Beweis stellen. Freudig aufgeregt lasen sie der Jury ihre Beiträge 
vor. Es war für die Jurymitglieder – bei denen wir uns ganz herzlich für 
ihr Engagement bedanken- nicht leicht, eine Entscheidung über die 
Platzierungen zu treffen. Die Kinder waren allesamt mit Begeisterung 
und sehr guten Lesefertigkeiten bei der Sache. Dafür wurden sie mit 
kleinen Buchgeschenken und Urkunden ausgezeichnet.
Die beiden Erstplatzierten der 3. und 4. Klassenstufe werden die Grund-
schule Vogelsberg am 28.05.2026 beim Kreisvorlesewettbewerb in Söm-
merda vertreten. Dazu wünschen wir den beiden viel Erfolg.

Das Team der Grundschule Vogelsberg
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K o n z e r t  i m  R a h m e n  d e r  
G r o ß r u d e s t e d t e r

K u l t u r k i r c h e  2 0 2 6

D a s  P r o j e k t  w i r d  g e f ö r d e r t  v o n  d e r

Musikalische Highlights aus 
35 Jahre Trompete & Orgel 

Uwe Komischke, 
(Professor für Trompete an der HfM „Franz Liszt“, Weimar) 

Thorsten A. Pech, 
(Konzertorganist, Weimar)

Werke von Bach, Baldassari, Lavallée, Lully, Luo und Rheinberger (zum 125. Todesjahr) 

„T h e  Fe s t i v e  Tr u m p e t “  -
 
M i t  e i n e m  f e s t l i c h e n  Ko n z e r t
g a s t i e r e n  d e r  S o l o t r o m p e t e r
u n d  H o c h s c h u l p r o f e s s o r  
U w e  Ko m i s c h k e  u n d  d e r
Ko n z e r t o r g a n i s t  
T h o r s t e n  Pe c h  

a m  D o n n e r s t a g ,  1 1 .  J u n i  2 0 2 6
u m  1 9  U h r  i n  d e r  S t .  A l b a n u s -
K i r c h e  G r o ß r u d e s t e d t .  

B e i d e  M u s i k e r  g e h ö r e n  z u  d e n
n a t i o n a l  u n d  i n t e r n a t i o n a l
b e k a n n t e n  I n t e r p r e t e n  i h r e s  
Fa c h s .  

L a s s e n  S i e  s i c h  b e g e i s t e r n  v o n  d e r  f e s t l i c h e n  S t r a h l k r a f t  d e r
h o h e n  Tr o m p e t e  w i e  a u c h  v o m  s t i m m u n g s v o l l  w e i c h t ö n e n d e n

C o r n o  d a  c a c c i a ,  g e p a a r t  m i t  d e n  t i e f g r ü n d i g e n  u n d
m a j e s t ä t i s c h e n  K l ä n g e n  d e r  g e r a d e  f r i s c h  r e s t a u r i e r t e n

r o m a n t i s c h e n  O r g e l .  Ta u c h e n  S i e  e i n  i n  e i n e  s t i m m u n g s v o l l e
S t u n d e  d e r  M u s i k  v o l l e r  m a g i s c h e r  M o m e n t e .

E I N T R I T T  F R E I  ( S p e n d e n  e r b e t e n )

h

8 . A u g .  
1 8  U h r

1 2 . S e p t .
1 8  U h r

V e r a n s t a l t u n g  m i t  d e m  S h a n t y  -
C h o r  A H O I  z u m  K I R M E S K A F F E E

1 1 . J u n i
1 9  U h r

1 1 . J u l i
1 5  U h r

K o n z e r t e  u n d  
V e r a n s t a l t u n g e n  

G r o ß r u d e s t e d t e r
K u l t u r k i r c h e  2 0 2 6

R o m a n t i s c h e s  O r g e l k o n z e r t  u n d  G e s a n g
m i t  A .  F a u ß  u n d  A .  A u g u s t i n

K o n z e r t  m i t  O r g e l - D u o  I .  u .  C .  L e n z ,
m i t  4  H ä n d e n  u .  4  F ü ß e n

D a s  P r o j e k t  w i r d  g e f ö r d e r t  v o n  d e r

S t .  A l b a n u s  K i r c h e

K o n z e r t  m i t  T r o m p e t e  u n d  O r g e l
U .  K o m i s c h k e  u n d  T .  A .  P e c h

V e r a n s t a l t u n g  m i t  d e m  S h a n t y -
C h o r  A H O I  z u m  K I R M E S K A F F E E

D

AG „Glaube Kunterbunt“
Donnerstags, 11.30 - 12.15 Uhr in der Grundschule Buttstädt mit Tino 
Schimke
Veranstaltungen für Kinder mit Gemeindepädagoge Tino Schimke 
und Team:
Kindertreff: Für Kinder der 1.-6. Klasse.
Wir treffen uns jeden Freitag von 16:30-17:30 Uhr im Gemeinderaum 
in Großbrembach. Wir wollen gemeinsam spielen, toben, spannende 
Geschichten hören, kreativ sein und viele andere Sachen mehr.
Krümeltreff: Für Kinder von 2-5 Jahren mit Eltern.
Wir treffen und jeden Mittwoch von 16:30-17:30 Uhr im Gemeinderaum 
in Großbrembach.
Ev.-Luth. Pfarrbereich Großbrembach:
Ev.-Luth. Pfarrbereich Großbrembach
c/o Ev.-Luth. Pfarramt Buttelstedt
Weimarische Str. 1
99439 Am Ettersberg OT Buttelstedt
Pfarrerin Evelin Franke
Gustav-Reimann-Str. 1, 99628 Buttstädt
Telefon: 0174/1739810
Mail: evelin.franke@ekmd.de
Pfarrer für Entlastungsdienste
Dirk Sterzik
Telefon: 0176/87913711
Mail: dirk.sterzik@ekmd.de
Pastorin Bettina Reinefeld-Wiegel
Telefon: 0172/1308052
Mail: bettina.reinefeld-wiegel@ekmd.de
Gemeindepädagoge Tino Schimke
Telefon: 0179/9250981
Mail: tino.schimke@ekmd.de
Regionalsekretärin:
Nicole Heimbürge
Telefon: 0176/44481301
Mail: nicole.heimbuerge@ekmd.de
Sprechzeiten Regionalbüro:

Montag 08:00 - 14:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 14:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 14:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr
im Regionalbüro Buttelstedt, Weimarische Str. 1,
99439 Am Ettersberg OT Buttelstedt
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Pfarrbereich Thüringer Becken II - Stotternheim

Gottesdienste/Andachten Juni 2026

So 7.6.
1. So nach Trinitatis

09.30 Uhr
13.30 Uhr
18.00 Uhr

Gottesdienst in Stotternheim mA
Kirmesgottesdienst in Großmölsen
Andacht in Großrudestedt

St. Peter u. Paul
St. Bonifatius
St. Albanus

So 14.6.
2. So nach Trinitatis

09.30 Uhr
10.30 Uhr
13.30 Uhr
14.30 Uhr

Gottesdienst in Schwerborn m.Taufe
Gottesdienst in Kleinrudestedt
Gottesdienst in Eckstedt
Gottesdienst in Kranichborn

St. Lukas
Kirche
St. Stephanus
St. Gallus

So 21.6.
3. So nach Trinitatis

09.30 Uhr
10.30 Uhr
14.00 Uhr
14.00 Uhr

Gottesdienst in Stotternheim
Gottesdienst in Großrudestedt
Gottesdienst in Nöda mA
Jubelkonfirmation in Udestedt

St. Peter u. Paul
St. Albanus
St. Marien
St. Kilian

Mi 24.6.
Johanni

18.00 Uhr Andacht und Johannisfeuer
in Stotternheim

Pfarrgarten

So 28.6.
4. So nach Trinitatis

Keine Gottesdienste, herzliche Einladung zum Gemeindeprojekt
(s.u. Veranstaltungen)

Do 2.7.
Mariae Heimsuchung

19.00 Uhr Gottesdienst am Lutherstein
(Predigt: Militärpfarrer Jonas Zanke, Erfurt)

Grüne Kirche

So 5.7.
5. So nach Trinitatis

09.30 Uhr
18.00 Uhr

Gottesdienst in Stotternheim
Andacht in Großrudestedt

St. Peter u. Paul
St. Albanus

mA - mit Abendmahl
Kontakt:
Pfarramt Stotternheim
Karlsplatz 3, 99095 Erfurt

Telefon: 036204.52000
Mail: buero@kirche-stotternheim.de
Homepage: www.kirche-stotternheim.de

Veranstaltungen Juni 2026

Wöchentliche Veranstaltungen (außer in den Ferien oder an Feiertagen)
Donnerstags 16.00 Uhr Musikalische Früherziehung (Minispatzen Gruppe 1) in Stotternheim Gemeindehaus
Donnerstags 20.00 Uhr Walter-Rein-Kantorei in Stotternheim Gemeindehaus
Freitags 14.45 Uhr Kinderchor (Maxispatzen) Gemeindehaus
Freitags 16.30 Uhr Musikalische Früherziehung (Minispatzen Gruppe 2) in Stotternheim Gemeindehaus

14-tägige Veranstaltungen
Fr 8.+22.5. 19.00 Uhr Offener Meditationsabend in Stotternheim Gemeindehaus

Monatliche Veranstaltungen
Di 2.6. 19.00 Uhr Gemeins. Bibel entdecken in Stotternheim Pfarrhaus
Mi 10.6. 14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Stotternheim Gemeindehaus
Di 16.6. 14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Großrudestedt Deutsches Haus
Mi 17.6. 19.00 Uhr Taizé-Projekt in Kleinrudestedt Kirche
Do 18.6. 15.00 Uhr Gemeindenachmittag in Schwerborn Gute Quelle
Di 30.6. 19.00 Uhr Einladung zur Stille in Stotternheim Gemeindehaus

Besondere Veranstaltungen
Fr 12.6. und
Fr 26.6.

�
18.00 Uhr
21.30 Uhr

Filmpicknick in Schwansee
für Kinder
für Erwachsene

Kirchgarten

So 28.6. Ab 14.00 Uhr Gemeindeprojekt: Auf den Spuren des Glaubens im Schwanseer Forst.
Entdeckungstour mit Waldpicknick

Beginn im Kirchgarten Schwansee

“Unverhofft”
Eine Ausstellung mit Bildern von Roland Feldpausch
Der Josefs-Zyklus und weitere Bilder mit biblischen Su-

jets zum Thema Hoffnung und Zuversicht
Andreaskirche Markvippach

Sonntag, 07. Juli 2024 bis Sonntag, 21. Juli 2024
Ausstellungseröffnung 7. Juli, 14.30 Uhr

Hauptstr. 50 99195 Markvippach
joachim.suess@ekmd.de

036371 52245

Der Ev.-Luth. Pfarrbereich Schloßvippach
mit den Orten Bachstedt, Berlstedt, Dielsdorf, Markvippach, Neu-
mark, Orlishausen, Schloßvippach, Sprötau, Thalborn und Vippa-
chedelhausen
Monatsspruch Juni
„Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen; denkt an die 
Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem irdischen Leib!“
(Brief an die Hebräer, Kap. 13, Vers 3)

Der biblische Spruch für den Monat Juni führt uns direkt hinein in eine 
bittere Wirklichkeit. Als das Christentum anfing, sich vor zweitausend 
Jahren in der antiken Welt auszubreiten, stieß es nicht überall auf 
Begeisterung. Vor allem die staatstragenden Kräfte, die Priester der 
heidnischen Religionen im römischen Reich, die Reichen und die Herr-
schenden damals blickten mit Argusaugen auf die Frohe Botschaft, 
die sich von Palästina aus in die Welt verbreitete. Was begründete ihre 
Attraktivität? Jesus lehrte, dass der Mensch nur einer einzigen Instanz 
untertan ist, nämlich allein Gott. Dem Kampf aller gegen alle stellte er 
das Gebot der Nächstenliebe entgegen. Den Einzelnen, und zwar egal, 
ob Bürger oder Sklave, wertete er zum Kind Gottes auf und gab ihm 
damit eine Würde, die keine weltliche Instanz einem Menschen verleihen 
kann. Das alles höhlte die Macht der Herrschenden aus. Für sie war die 
neue Religion eine ernste Bedrohung der Verhältnisse, aus denen sie 
ihren Einfluss und ihren Wohlstand sogen. Deshalb wurden Christen 
schon früh verfolgt, in Gefängnisse geworfen, gefoltert und getötet. Das 
ist leider auch heute wieder so. In den Ländern der islamischen Welt 
werden auch in unserer Zeit Christen attackiert und vertrieben, weil sie 
an Jesus glauben. Christen gehören zur weltweit am stärksten verfolgten 
Glaubensrichtung. Das hat dazu geführt, dass in den Ursprungsländern 
der Jesusbewegung, in Israel, in der Türkei, Syrien, Jordanien und im 
Irak beispielsweise kaum noch Christen leben. Auch in Deutschland 
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JUNGE GEMEINDE ON TOUR 

für Teens im Alter ab 14 Jahren

19.12.2025 - Kirche, Markvippach 
Hauptstraße 50, 99195 Markvippach 

weitere Termine: 
30.01.2026 - Riethnordhausen 
27.02.2026 - Markvippach
27.03.2026 - Schloßvippach
24.04.2026 - Nöda 
29.05.2026 - Großmölsen
29.06.2026  - Stotternheim

Connect
Aktion/
Kreativität

Werte-Check 
Talk & Sound 

18.30Uhr bis 21.00Uhr

durch die Region West 

Refresh
Tankstelle

melanie.oswald@ekmd.de 0176 60391227

Termine und Orte

werden wieder politische Kräfte lauter, die die Kirche als Feind aus-
gemacht haben. Beten wir für die Gefangenen und Misshandelten, die 
heute wegen ihres Glaubens verfolgt werden und seien wir wachsam, 
dass sich die Geschichte in Deutschland nicht wiederholt.
Einen zuversichtlichen Sommeranfang wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer Dr. Joachim Süss

WIR LADEN EIN ZU UNSEREN GOTTESDIENSTEN UND 
VERANSTALTUNGEN:

Jeden Dienstag
18:00 Uhr Friedensgebet in der St.-Vituskirche Schloßvippach
Samstag, 6. Juni
14:00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation in der Kirche z. Hl. Kreuz 

Dielsdorf
Sonntag, 7. Juni (1. Sonntag nach Trinitatis)
09:30 Uhr Gottesdienst in der Johanniskirche Neumark
Mittwoch, 10. Juni
10:00 Uhr Mehrgenerationengottesdienst in der Kirche St.-Crucis 

Berlstedt
Sonntag, 14. Juni (2. Sonntag nach Trinitatis)
10:00 Uhr Gottesdienst in der Heilandskirche Orlishausen
14:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche z. Hl. Kreuz Sprötau
Samstag, 20. Juni Kirchenkino Andreaskirche Markvippach
17:00 Uhr Kinderfilm, Filmmusik mit David Bong
19:30 Uhr Familienfilm
Sonntag, 21. Juni (3. Sonntag nach Trinitatis)
14:00 Uhr Jubelkonfirmation in der St.-Kilianskirche Udestedt
Mittwoch, 24. Juni (Johannistag)
18:00 Uhr Gottesdienst zum Johannistag vor der Christuskirche 

Thalborn
Freitag, 26. - Sonntag, 28. Juni
Paddelwochenende des Netzwerks für Familien und Kinder. Start Cam-
pingplatz Blütengrund Naumburg
Sonntag, 28. Juni (4. Sonntag nach Trinitatis)
09:30 Uhr Gottesdienst in der St.-Vituskirche Schloßvippach
Sonntag, 5. Juli (5. Sonntag nach Trinitatis)
09:00 Uhr Kirmesgottesdienst in der Kirche z. Hl. Kreuz Dielsdorf
09:30 Uhr Gottesdienst in der Johanniskirche Neumark
10:30 Uhr Gottesdienst in der Margarethakirche Vippachedelhausen
BITTE AUCH DIE AUSHÄNGE IN DEN SCHAUKÄSTEN BEACHTEN!
KINDERKIRCHE
Jeweils Mittwoch von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr im Pfarrhaus in Orlis-
hausen
Aktuelle Termine: 10.06.; 24.06.
JUNGE GEMEINDE ON TOUR
Werte & Check - Talk & Sound - Refresh & Connect - Aktion & Kreativität. 
Für Teens ab 14 Jahren; 18:30 - 21:00 Uhr
Nächster Termin: 29.06. in Stotternheim
REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN DER KIRCHENMUSIK
Kirchenchor: Mittwoch 18:00 Uhr, Pfarrhaus Schloßvippach (nach Ab-
sprache im Pfarrhaus Udestedt)
Jungbläser: Donnerstag 17:00 Uhr, Pfarrhaus Schloßvippach
Posaunenchor + Jungbläser: Donnerstag 17:30 Uhr, Pfarrhaus Schloß-
vippach
GEMEINDEBÜRO
Pfarramt Schloßvippach, Kirchgasse 1, 99195 Schloßvippach
Öffnungszeit: Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr, Tel. 036371-52245
Mail: pfarramt.schlossvippach@ekmd.de
REGIONALSEKRETARIAT WEST
Franziska Horváth
Tel.: 0152 06285281
Mail: Franziska.horvath@ekmd.de
Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag 8-14 Uhr

Foto: © KI-generiert
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Herzliche Einladung
zum Gemeindekirchenfest mit Festgottesdienst,

anlässlich der Goldenen-, Diamantenen - und  
Jubelkonfirmationen der Kirchgemeinden Udestedt,  

Eckstedt, Markvippach und Großmölsen.
Am Sonntag 21. Juni 2026 um 14.00 Uhr

in der St. Kilian Kirche Udestedt.
Im Anschluss an den Gottesdienst findet auf dem Schulplatz ein gemüt-
liches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen, sowie Rostbratwürste 
vom Grill statt.
Es laden ein: Pfarrer Redeker, sowie die Kirchgemeinden
Udestedt, Eckstedt, Markvippach und Großmölsen

Der Gemeindekirchenrat Udestedt und Pfarrer Redeker 
bedanken sich
bei den Frauen der Frauengruppe Udestedt, unter Vorsitz von Christi-
na Wechsung, für die aufwendige Reinigung der Kirche anlässlich der 
Festwoche zu „1150 Jahre Udestedt“. Es war notwendig auch in die 
Ecken zu schauen und einiges an veralteten und kaputten Gegenstän-
den, mit Beschluss des Gemeindekirchenrates Udestedt, zu entsorgen. 
Nun erscheint die Kirche heller und freundlicher und ist somit für die 
Ausstellung „Dorfkinder“ gut vorbereitet.
Nochmals ein großes Dankeschön an die Frauengruppe.
Gemeindekirchenrat Udestedt
Pfarrer Redeker

Wissenswertes

Das Glückliche LandLeben in Ballstedt

- Ein Ort des Miteinanders
Herzliche Grüße an alle Ballstedter und Nachbarn!
Gemeinsam haben wir es geschafft. Dank eurer Unterstützung und eu-
rem Zuspruch ist aus einer Vision Wirklichkeit geworden: Das Glückli-
che LandLeben mitten im Herzen unserer Gemeinde ist offiziell eröffnet!
Jetzt neu: Die Event-Etage ist in Betrieb
Ab sofort bieten wir euch einen Raum für:
•	 Kurse & Workshops
•	 Vielfältige Veranstaltungen
•	 Medizinisch-therapeutische Angebote für alle Generationen
Besucht uns online, um das aktuelle Programm einzusehen und direkt 
zu buchen:

www.glueckliches-landleben.de
Ausblick: Unser Herzstück - Der Hofladen
Der erste Schritt ist getan, doch wir gehen weiter! Freut euch schon jetzt 
auf unseren kommenden Hofladen. Hier entsteht ein Treffpunkt für den 
Austausch und den bewussten Genuss:
•	 Regionale & saisonale Lebensmittel
•	 Handwerklich kreative Produkte
•	 Gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Tee und frisch gebacke-

nem Kuchen
Ich danke euch von Herzen für eure Treue und freue mich darauf, euch 
bald persönlich bei uns zu begrüßen.
Genießt die wundervolle Frühlingszeit!
Eure Andrea Glück Glückliches LandLeben, Ballstedt

Tumbling Dice im Museum Zeulenroda

Neues aus dem Städtischen Museum Zeulenroda
Tumbling Dice in Zeulenroda – Rolling Stones rocken Städtisches 
Museum
Am Samstag, den 27. Juni, gastiert mit Tumbling Dice eine der bes-
ten Rolling Stones Tribute-Bands des Landes im Städtischen Museum 
Zeulenroda. Tumbling Dice präsentieren die größten Hits aus über 60 
Jahren Bandgeschichte der „Steine“ und nehmen die Besucher mit 
auf eine Zeitreise. Neben Charthits wie „Honky Tonk Women“, „Angie“ 
oder „Jumpin Jack Flash“ haben die Apoldaer Jungs auch weniger 
bekanntere Titel für Stones-Enthusiasten in ihrem Repertoire. Tumpling 
Dice gelingt es durch die authentische Interpretation der Songs von 
Mick Jagger und Keith Richards das Publikum bereits mit dem ers-
ten gespielten Titel im Sturm zu erobern. Da die echten Stones ihre 
für 2026 geplante Tour endgültig abgesagt haben, müssen Sie nach 
Zeulenroda kommen, um „Satisfaction“ im einzigartigen Ambiente des 
Innenhofs des Städtischen Museums zu erlangen! Eintrittskarten gibt 
es ausschließlich im Vorverkauf (036628) 64135 im Museum.

Wann: Samstag, 27. Juni 2026
Beginn: 19:00 Uhr
Eintritt: 25,00 €

Anzeigenteil

 
Begrenzt ist das Leben,  
aber unendlich die Erinnerung.  
 
Plötzlich und für uns alle noch unfassbar 
müssen wir Abschied nehmen von 
meiner lieben Mutter, unserer Oma, 
Uroma, Schwägerin und Tante 

 

Gertrud Scheunemann 
geb. Scholz 

** 12.06.1932       † 16.05.2026 
  

und von meinem über alles geliebten Ehemann, unserem 
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, Onkel und Cousin 

 

Horst Bieder 
** 02.01.1958       † 17.05.2026 

 
In Liebe und Dankbarkeit 
 

Christine 
Janine 
Andre mit Clarissa,  
Jonathan, Louisa und Valentin 
im Namen aller Angehörigen 

 
Ollendorf, im Mai 2026 
 

Die Abschiednahme findet im engsten Kreis statt. 

 

Danksagung 
 

Tief bewegt von der aufrichtigen Anteilnahme, die uns in 
den schweren Stunden des Abschieds durch liebevoll 
geschriebene Worte, stillen Händedruck, herzliche 
Umarmungen und Geldzuwendungen sowie die 
persönliche Teilnahme an der Trauerfeier für unseren 
lieben Vati 
 

Burkhart Illgner 
 

entgegengebracht wurden, möchten wir allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn, Bekannten und Kameraden der FF 
Eckstedt auf diesem Wege herzlich danken. 
Besonderer Dank gilt der Hausarztpraxis Sandhöfer, dem 
Pflegedienst des DRK, dem Palliatus Team-Weimar, dem 
Bestattungsinstitut János Helt für ihre einfühlsame 
Unterstützung und die würdevolle Ausgestaltung der 
Trauerfeier sowie Frau Anne Mangold für die bewegende 
Trauerrede.  

 
In liebevoller Erinnerung 
 

deine Kinder Silvia und Matthias 
im Namen aller Angehörigen 

 
Eckstedt, im Mai 2026 

Nachruf & Danksagung  
TRAUERANZEIGEN
 

WENN DAS HERZ TRAUER TRÄGT
©AdobeStock – izzzy71 

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, niemanden zu vergessen.
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Preisbeispiel 100 m2 

• Dachumdeckung mit Betondachsteinen  ab 13.500 €

• Ultraleichtdach, Alu-Dachpfanne, nur 2 kg/m²  ab 14.750 €

• Dachfläche mit Bitumenschindeln  ab 10.700 €

• Fassadenanstriche/Holzanstriche  ab 5.950 €

• Gartenzaun/Terrassengeländer 10 x 1,20 m ab 4.590 €

Frühjahrsaktion

Frühjahrsaktion

28
Jahre

20262026

Dach / Fassade / Metallbau

Achtung  

Hausbesitzer!
Seit 28 Jahren ist unser Team  

Ihr zuverlässiger Partner  
bei Sanierungsfragen  

rund um Ihr Haus!

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus 

Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe
Am Vogelherd 97 | 98693 Ilmenau

Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich | Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

•   Tonziegeldächer

•   Flachdachsanierung 

•   Holzarbeiten 

•   PrefaDach

•   Dachklempnerarbeiten

•   Dachreparaturen

•   Schieferarbeiten 

•   Fassadenputze

•   Zäune/Tore/Geländer in  
Edelstahl/verzinkt

E-Mail: lbut-gmbh@gmx.de

Telefon 
03677 - 207736

Dachflächen clever nutzen
Klimafreundlicher Strom

Immer mehr Hausbesitzer erkennen, dass sie ihr Dach aktiv für Kli-
maschutz, Energieeffizienz und mehr Wohnkomfort einsetzen kön-
nen. Solaranlagen erzeugen klimafreundlichen Strom und entlasten 
damit dauerhaft die Haushaltskasse. Begrünte Dächer speichern 
Regenwasser, fördern die Artenvielfalt und verbessern das Mikro-
klima. In heißen Sommern wirken sie wie eine natürliche Klimaanla-
ge, im Winter verbessern sie den Wärmeschutz des Hauses. Doch 
beide Nutzungen bringen zusätzliches Gewicht auf die Dachkon-
struktion. Hier können leichte und schlanke Dämmmaterialien aus 
Polyurethan-Hartschaum (PU) einen entscheidenden Unterschied 
machen.
Die Investition in eine effiziente Dämmung und eine intelligente 
Dachnutzung wird durch verschiedene staatliche Programme unter-
stützt. Förderungen für energetische Modernisierungen gibt es etwa 
über die KfW-Bank und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA). PV-Anlagen werden durch die KfW sowie regionale 
und kommunale Programme unterstützt. Und für Gründächer gibt 
es eine Vielzahl regionaler Initiativen, vor allem auf Ebene der Kom-
munen.� djd 75118/puren.com
Foto: djd/puren
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neo-GARDEN

neo-GARDEN GmbH & Co. KG
Inhaber: Uwe Meersteiner
Forstweg 1
99439 Am Ettersberg
kontakt@neo-garden.de

Ihre Berater vor Ort in Sömmerda ...

Büroleiter 

Tel.: 03634 3198641
e.koeppe@wittich-langewiesen.de

 Verkaufsinnendienst

Tel.: 03634 3198641
a.otto@wittich-langewiesen.de

 Medienberaterin 

Tel.: 0152 59428561  
s.fricke@wittich-langewiesen.de

Eckhardt Köppe Andrea OttoSybille Fricke

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen www.wittich.de

Zeitloses wohnen
Schwarz und Weiß stehen für Klarheit, Eleganz und Stil 

Der starke Kontrast wirkt klassisch und ist zugleich zeitlos modern. 
In der Einrichtung hat sich das Duo seit Jahrzehnten bewährt und 
schafft Räume, die reduziert, aber dennoch wohnlich wirken. 

Schon Bauhaus-Designer der 1920er-Jahre setzten auf klare Linien 
und eine sparsame Farbpalette. Funktionalität und Form standen im 
Mittelpunkt, kräftige Kontraste unterstrichen die Architektur. Dieses 
Prinzip prägt den Schwarz-Weiß-Stil bis heute. Helle Wände sorgen 
für Ruhe, dunkle Elemente wie Türen, Leisten oder Nischen setzen 
markante Akzente. Der Reiz liegt im Zusammenspiel von Hell und 
Dunkel. Die Kontraste schaffen Struktur und lassen Möbel und De-
tails bewusster wirken.� Quelle: djd 74862
Foto: djd/Schöner Wohnen

© rh2010 - stock.adobe.com
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In Würde Abschied nehmen

Bestattungen

CONRAD GmbH
Herbslebener Weg 9
99189 gebesee

Rat und Hilfe im tRaueRfall
ÜBeRnaHme alleR foRmalitäten

Immer erreichbar Tel. 03 62 01 / 5 04 44

7

  

  036203 / 60 30 1 

  

Wir beraten Sie gern, auch zu alternativen Bestattungsformen wie der 
Gedenkbaumbestattung, bei der man die Möglichkeit hat sich einen          
persönlichen Gedenkort an selbstgewählter Stelle, z.B. auch im eigenen 
Garten, zu erschaffen.     

 

 

Zu jeder Zeit  
für Sie erreichbar! 

 
  • Bestattungen jeder Art 
  • Bestattungsvorsorge 
  • Erledigung aller Formalitäten 
 • Lieferung von Trauerfloristik 
 

    99098 Erfurt - Vieselbach 
                Bahnhofsallee 35 
 

 
 
  

 
 

www.bestattungen-janos-helt.de 

BESTATTUNGEN
SCHÄFER
• Erledigung aller Formalitäten
• traditionelle und alternative 
 Bestattungen
• Vorbereitung und Durchführung 
 von Trauerfeierlichkeiten
• Bestattungsvorsorge

und vieles mehr für eine würdevolle individuelle Bestattung
Uthmannstraße 14 · 99610 Sömmerda

✆ 03634 621951 TAG & NACHT

Inh.
Markus Schäfer

Vertrauen Sie unserer über
80-jährigen Erfahrung.

Auf Wunsch Hausbesuche.

Bestattungshaus

 Wolf
Rat und Hilfe im Trauerfall
Wenden Sie sich bitte 
vertrauensvoll an:

Daniel Vettrich: 0172 - 3534968
Elxleben: 036201 7425
Großrudestedt: 036204 59800

seriös - würdevoll - zuverlässig

BERLSTEDT 
Am Wahl 14b 

99439 Am Ettersberg  
(  036452 79 40 

NL WEIMAR
Oststraße 5

99427 Weimar
(  03643 46 85 246

www.containerdienst. 
pfaffe.net 

* containerdienst 
@pfaffe.net

Besondere Tage

besonders ehren.

Ihre Jugendweihe*-Anzeige.

Anzeige online aufgeben unter wittich.de/jugendweihe
Gerne auch telefonisch unter 0 36 77 / 20 50-0 oder 
per E-Mail info@wittich-langewiesen.de

Bild KI generiert

* auch für Kommunionen 
  und Konfirmationen

...stark in der Region
• Aufkleber
• Banner
• Broschüren
• Bücher
• Flyer

• Plakate
• Kalender
• Werbemittel
• Zeitungen
 und vieles mehr…

LINUS WITTICH Medien KG
In den Folgen 43 ·  98693 Ilmenau      
Telefon: 03677 2050-0 · info@wittich-langewiesen.de
www.wittich.de

www.fly-and-help.de


